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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

„Hau wech die K…“ - der song einer drittklassigen Popband

beschreibt ganz treffend unsere beziehung zum Müll. 

beseitigt werden soll er, und zwar möglichst geräuschlos

und preiswert. Vor zwanzig Jahren reichte dafür eine

deponie. doch irgendwann quoll der unrat aus den 

gruben hervor und verpestete die luft. dann wurde die 

Verbrennung quasi zur Pflicht. Heute haben wir ein 

ausdifferenziertes system mit vier Mülltonnen vor dem

Haus und sammelcontainern an der nächsten straßenecke. 

also alles gut? Mitnichten - Meldungen über kilometerlange

Plastikteppiche im Meer haben uns vor augen geführt, dass

die hochgelobte Kreislaufwirtschaft keineswegs rund läuft.

Hinter unserem rücken hat die entsorgungswirtschaft den

Plastikmüll nicht recycelt, sondern in die dritte Welt 

exportiert. 

das sogenannte duale system zur entsorgung von 

einwegverpackungen hat versagt. Mit dem neuen 

Verpackungsgesetz bestand 2018 die einmalige Chance, die

fehlentwicklung einer zweigleisigen abfallentsorgung zu

beenden. besser wäre es, den Kommunen als Profis der 

daseinsvorsorge diese aufgabe komplett zu überlassen.

aber diese Chance wurde vertan. der Mischmasch zwischen

kommunaler und privater Müllbeseitigung mit all seinen

schnittstellenproblemen dauert an. 

immer wieder wird Kommunen vorgeworfen, sie verlangten

höhere Müllgebühren als die nachbarstadt oder -gemeinde.

doch die örtlichen gegebenheiten und die darauf 

aufbauenden entsorgungssysteme sind zu unterschiedlich

für eine landesweit einheitliche Müllgebühr. Vielfalt und

einheit - dieser gegensatz hat in den vergangenen Monaten

bundesweit aufmerksamkeit erregt. eine Kommission

„gleichwertige lebensverhältnisse“ soll Vorschläge 

erarbeiten, wie das auseinanderdriften von stadt und land

gestoppt werden kann. denn viele Menschen im ländlichen

raum fühlen sich zunehmend abgekoppelt - etwa von der

digitalisierung. 

Hier geht es nicht um gleichmacherei von stadt und land.

es sollen lediglich die ursachen beseitigt werden, dass 

Menschen ihrer angestammten umgebung den rücken

kehren und sich trotz aller nachteile in der anderen 

lebenswelt niederlassen. 

der städte- und gemeindebund nrW als Vertreter des 

ländlichen raums hat sich der Herausforderung gestellt und

zu allen lebensbereichen Vorschläge entwickelt, wie die

gleichwertigkeit zwischen stadt und land hergestellt 

werden kann. dieses Positionspapier wird die diskussion auf

bundesebene beeinflussen.

Ab in die Tonne 

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Nachhaltig geplante Außenanlagen
Hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,
Zukunft Bauen: Forschung für die Praxis, Band 16, 2. Aufl.,
A 4, 64 S., ISBN 3-87994-294-7, kostenfrei zu bestellen bei
nachhaltiges-bauen@bbr.bund.de oder im Internet herun-
terzuladen unter www.bbsr.bund.de/ 

für mehr nachhaltigkeit im bereich des gebäude-
nahen außenraums wurde 2010 und 2011 im rah-
men zweier forschungsprojekte das „bewer-
tungssystem nachhaltiges bauen für außenanla-

gen“ und eine broschüre erarbeitet. die nun redaktionell überar-
beitete neuauflage richtet sich vor allem an die bauverwaltungen
von bund, ländern und Kommunen. aber auch private bauherren
finden darin empfehlungen für eine ökologisch, ökonomisch und
sozial nachhaltige gestaltung von außenanlagen.

Handbuch 
Aktivierende Befragung
Konzepte, Erfahrungen, Tipps für die Praxis, v.
Maria Lüttringhaus u. Hille Richers, Arbeitshil-
fen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 29,
Verlag Stiftung Mitarbeit Bonn, 4. Aufl., A 4, 260
S., 10 Euro, ISBN 3-928053-82-2, im Internet zu
best. unter www.mitarbeit.de/publikationen/ 

bei der aktivierenden befragung werden
bürger/innen eines Wohngebiets oder
stadtteils nicht nur nach ihren einstellungen befragt, sondern auch
dazu angeregt, aktiv für ihre interessen einzutreten und an der lö-
sung von Problemen mitzuwirken. das Handbuch führt in die Me-
thode sowie ihre Möglichkeiten und grenzen ein und gibt zahlreiche
tipps für die durchführung. die Praxisbeispiele und erfahrungsbe-
richte decken ein breites methodisches spektrum ab. im anhang fin-
den sich arbeitsmaterialien und recherchetipps.

Wege zum 
Effizienzhaus Plus
Grundlagen und Beispiele für energieerzeugende
Gebäude, hrsg. v. Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat und v. Bundesinstitut für Bau-
, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung, 6. Aufl., A 4, 60 S.,
zu bestellen bei publikationen@bundesregierung.
de oder im Internet herunterzuladen unter
www.bbsr.bund.de

die broschüre vermittelt grundlagen und schlüsselparameter zur errei-
chung des effizienzhaus Plus-standards anhand von 44 Modellvorhaben,
die seit 2011 im rahmen der „effizienzhaus Plus initiative“ gefördert 
wurden. die beispiele reichen vom ein- und Zweifamilienhaus über Mehr-
familienhäuser und sanierte bestandsgebäude bis hin zum effizienzhaus
Plus Quartier. Zudem enthält die broschüre wertvolle tipps für Planer und
bauherren.

Zukunft Bauen
Forschung für die Praxis | Band 16

Nachhaltig geplante 
Außenanlagen

Wege zum Effizienzhaus Plus
Grundlagen und Beispiele für energieerzeugende Gebäude

Integration 18 Bücher 29          
Titelfoto: eyetronic - Fotolia
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9Rekommunalisierung der 
Abfallentsorgung in der Stadt Geseke 

von Pascal Rückert und Reiner Schenk

�
Das neue Verpackungsgesetz aus Sicht der
kommunalen Abfallentsorgung
von Peter Queitsch

12Die kombinierte Wertstofftonne der
EDG Entsorgung Dortmund 

von Klaus Niesmann

Kalkulation der Abfallgebühr 10

Einsatz eines Mini-
Müllfahrzeugs in der
Stadt Ratingen 

von Petra Bachhuber
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NACHRICHTEN

Immer weniger Schüler/innen an
Hauptschulen
in nrW besuchen immer weniger schüler/innen eine Hauptschu-
le. Wie das statistische landesamt information und technik nrW
mitteilte, gibt es im laufenden schuljahr noch rund 62.000 Haupt-
schüler/innen. das sind fast 13 Prozent weniger als vor einem Jahr
und gut 70 Prozent weniger als vor zehn Jahren. insgesamt besu-
chen aktuell mehr als 1,9 Mio. schüler/innen in nrW eine allge-
meinbildende schule - 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr und 12,6
Prozent weniger als 2009. Zuwachs verbuchen vor allem die 
gesamtschulen. deren schülerzahl stieg in zehn Jahren um gut 
37 Prozent auf fast 320.000. an der spitze liegen bei den weiter-
führenden schulen allerdings die gymnasien mit fast 512.000
schüler/innen.

Beschäftigungsrekord im Ruhrgebiet
Wie aus dem Wirtschaftsbericht ruhr 2018 der business Metropo-
le ruhr gmbH (bMr) hervorgeht, hatten dort im vergangenen Jahr
rund 1,75 Mio. Menschen eine sozialversicherungspflichtige be-
schäftigung - der höchste Wert seit 1981. allein im Vergleich zum
Vorjahr ist 2018 deren anzahl um 2,3 Prozent gestiegen. „diese
dynamik zeigt, dass die region vom sorgenkind zur Konjunktur-
lokomotive des landes nordrhein-Westfalens werden kann“, sag-
te bMr-geschäftsführer rasmus C. beck bei der Vorstellung des
berichts anfang März 2019.

Große Schäden durch Sturm 
über NRW 
das sturmtief „eberhard“ anfang März 2019 hat nordrhein-
Westfalen besonders hart getroffen. Wie das nrW-innenminis-
terium mitteilte, kam ein Mann ums leben und mindestens 27
Menschen wurden durch den sturm verletzt, darunter auch acht
feuerwehrleute und ein vierjähriges Kind. Mehr als 20.000 ein-
satzkräfte von feuerwehr und Katastrophenschutz rückten zu
über 10.000 wetterbedingten einsätzen aus. Zudem kam es zu
schwerwiegenden störungen auf den straßen und eisenbahn-
strecken in nrW. teilweise musste der Zugverkehr eingestellt
werden. 

Erneutes Rekordjahr für 
NRW-Tourismus
nordrhein-Westfalen wird bei tourist(inn)en und besucher(inne)n
immer beliebter. Wie das statistische landesamt information und
technik nrW mitteilte, konnte die tourismusbranche 2018 zum
neunten Mal in folge einen anstieg der Übernachtungen verzeich-
nen. so erhöhte sich die gästezahl in den 5.120 beherbergungsbe-
trieben des landes um 1,8 Prozent auf 23,7 Mio. die anzahl der
Übernachtungen stieg um 0,8 Prozent auf 51,9 Mio. dabei war der
Zuwachs ausschließlich auf die größere anzahl der gäste aus
deutschland zurückzuführen. 

  Europa-News 31 Gericht in Kürze  32    
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Abgrenzung von Gewerbeabfall
und Restmüll 

von Thomas Buch
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22
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von Burkhard Rösner

24

19
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Trotz der reform ist das Zusammenwirken kommunaler 
abfallentsorgung mit den Betreibern Dualer systeme zur
Beseitigung von Einweg-Verpackungen schlecht geregelt

Ernüchterung über das
neue Verpackungsgesetz

m 01.01.2019 hat das Verpackungsgesetz (Ver-
packg) die Verpackungsverordnung abgelöst.

das Verpackungsgesetz regelt die erfassung, sortie-
rung und Verwertung gebrauchter einweg-Verpa-
ckungen über ein rein privatwirtschaftliches system -
stichwort: gelbe tonne, gelber sack, altglas-Container. 
das Verpackg führt dieses seit dem Jahr 1991 beste-
hende private system fort. es ist kein bestandteil der
kommunalen abfallentsorgungseinrichtung der
Kommune, denn diese ist für die entsorgung von ein-
weg-Verpackungen nicht zuständig. Zuständig sind
private unternehmen - sogenannte systembetreiber.
finanziert wird dieses private system dadurch, dass
die Hersteller oder Vertreiber von einweg-Verpackun-
gen an die systembetreiber geldzahlungen leisten
müssen. diese Zahlungspflicht wird nunmehr durch
die stiftung „Zentrale stelle Verpackungsregister“
nachgehalten (§ 24 ff. Verpackg).

Weichen falsch gestellt der bundesgesetzgeber
wäre gut beraten gewesen, die erfassung, sortierung
und Verwertung gebrauchter einweg-Verpackungen in
die Hände der öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger
- städte, gemeinden, Kreise - zurückzugeben. denn die
erfolgsbilanz des privatwirtschaftlichen systems nach
mehr als 25 Jahren ist bescheiden. die berge aus ein-
weg-Verpackungen haben stetig zugenommen. 

die bilanz der stofflichen Verwertung von einweg-
Verpackungen aus Kunststoffen ist bislang mehr als
enttäuschend. ebenso hat die flut an einwegflaschen
ständig zugenommen. insoweit sieht das Verpackg
zwar ab dem 01.01.2019 eine Kennzeichnungspflicht
im Verkaufsgeschäft für einweg- und Mehrwegfla-
schen vor. eine nachhaltige Wirkung im sinne der ab-
fallvermeidung wird dadurch nicht erreicht werden.
dies gilt vor allem, wenn ein getränk in einer Mehr-
wegflasche teurer ist als in einer einwegflasche. Klare
gesetzliche Vorgaben zum einsatz von Mehrwegfla-
schen zur stärkung der seit dem Jahr 1991 stetig sin-
kenden Mehrwegquote bei getränken wären hier im
interesse des umwelt- und ressourcenschutzes der
bessere Weg gewesen. 

Wegfall einzelner Systembetreiber Von den ur-
sprünglich zehn privaten systembetreibern sind ak-
tuell nur noch acht übrig sind. ein systembetreiber
hat im Jahr 2018 insolvenz angemeldet. ein weiterer
systembetreiber hat angekündigt, im März 2019
seine tätigkeit einzustellen. 
Wichtig ist deshalb, dass die städte und gemeinden
vor allem die federführung bei der erfassung von alt-
papier - Zeitungen, Zeitschriften, druckerzeugnisse -
übernehmen, damit die einsammlung und Verwer-
tung von altpapier einschließlich der einwegverpa-
ckungen aus Papier/Pappe/Karton gesichert ist.
ebenso wichtig ist, dass die systembetreiber sicher-
heiten leisten müssen (§ 18 abs. 4 Verpackg), damit
die städte und gemeinden nicht buchstäblich auf
den Kosten des systems „sitzen bleiben“.
neue abstimmungsvereinbarung in § 22 abs. 1 Ver-
packg ist vorgesehen, dass die städte, gemeinden
und Kreise ihr öffentlich-rechtliches abfallentsor-
gungssystem mit den systembetreibern durch den
abschluss einer neuen, schriftlichen Vereinbarung
abstimmen müssen - die sogenannte abstimmungs-
vereinbarung. das Verpackg verpflichtet die system-
betreiber zur benennung eines gemeinsamen

a

Dr. jur Peter Queitsch
ist Hauptreferent für
umweltrecht beim
städte- und gemein-
debund nrW 

DER AUTOR

Plastikflaschen und
andere Einweg-
verpackung lassen 
die Müllberge immer
weiter anwachsen
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Vertreters für die Verhandlungen (§ 22 abs. 7 Ver-
packg). bis zum 31.12.2020 muss nach der Übergangs-
regelung in § 35 abs. 3 Verpackg eine neue
abstimmungsvereinbarung abgeschlossen werden. 
die regelung gilt aber nur für solche abstimmungs-
vereinbarungen, die am 01.01.2019 noch in Kraft
waren. nicht verlängert werden also solche abstim-
mungsvereinbarungen, die zum 31.12.2018 geendet
haben oder bereits früher abgelaufen sind. in solchen
gebieten besteht bis zum abschluss einer neuen ab-
stimmungsvereinbarung auf der grundlage des Ver-
packg ein abstimmungsloser Zustand. für die
systembetreiber besteht damit das risiko des Wider-
rufs der systemgenehmigung durch die zuständigen
landesbehörden (§ 18 abs. 3 Verpackg). 
ein abstimmungsloser Zustand hat auch zur folge,
dass an die öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger
gerichtete unterwerfungserklärungen neuer system-
betreiber ins leere gehen. in diesem fall empfiehlt
sich eine information an das in nrW zuständige lan-
desamt für umwelt, naturschutz und Verbraucher-
schutz (lanuV nrW; e-Mail: gabriele.schmidt@
lanuv.nrw.de ) 

Orientierungshilfe der Verbände auf bundes-
ebene haben sich die kommunalen spitzenverbände
und der Verband kommunaler unternehmen (VKu)
mit allen systembetreibern auf eine orientierungs-
hilfe für künftige abstimmungsvereinbarungen ver-
ständigt (stand 06.06.2018). diese orientierungshilfe
war den Mitgliedskommunen des stgb nrW mit
schnellbrief 153/2018 zur Verfügung gestellt worden. 
die orientierungshilfe ist keine rechtsverbindliche
Vorgabe. es handelt sich um eine Hilfestellung für die
Verhandlungen vor ort, wobei die örtlichen gegeben-
heiten auch zu anderen vertraglichen gestaltungen
führen können. Vor der Herausgabe der orientie-
rungshilfe wurde das bundeskartellamt eingebun-
den. dieses hat keine wettbewerbsrechtlichen
bedenken gegen die orientierungshilfe erhoben. 
der abstimmungsvereinbarung können bis zu acht
anlagen beigefügt werden. es empfiehlt sich, dass in
nordrhein-Westfalen die kreisangehörigen städte
und gemeinden und der jeweilige Kreis gemeinsam
eine abstimmungsvereinbarung abschließen. 

Altpapier-Erfassung gemeinsam die Kommune
muss bei einer öffentlichen ausschreibung der altpa-
piererfassung gegenüber dem gemeinsamen Vertre-
ter der systembetreiber (§ 22 abs. 7 satz 1 Verpackg)
schriftlich geltend machen, dass sie als öffentlich-
rechtlicher entsorgungsträger die federführung bei
der erfassung und Verwertung des altpapiers über-
nimmt. dies ist erforderlich, damit kein zweites alt-
papiererfassungssystem für einwegverpackungen
aus Papier/Pappe/Karton neben dem öffentlich-
rechtlichen erfassungssystem eingerichtet wird (vgl.
bt-drucksache 18/11274, s. 113). 

die Kommune ist als öffentlich-rechtlicher entsor-
gungsträger nach Verpackg nunmehr für die rege-
lung des Mitbenutzungsentgeltes zuständig. somit
kann der erhalt der Kostenerstattung für den Verpa-
ckungsanteil nach dem Verpackg nicht mehr an den
drittbeauftragten - etwa private entsorgungsunter-
nehmer - delegiert werden kann. 
Vor inkrafttreten des Verpackg am 01.01.2019 hatten
die systembetreiber mit dem beauftragten entsor-
gungsunternehmen - gewinner der öffentlichen 
ausschreibung der Kommune - eigene Verträge ent-
sprechend ihrem Marktanteil geschlossen, weil dies
durch die vergaberechtliche rechtsprechung so ent-
schieden worden war1.

Alleiniger Vertragspartner aus dem in § 22 abs.
4 satz 1 Verpackg geregelten Mitbenutzungsan-
spruch folgt seit dem 01.01.2019 nunmehr, dass der
öre alleiniger Vertragspartner des auftragnehmers ist
und der öffentlich-rechtliche entsorgungsträger sich
über den Mitbenutzungs- und Vergütungsanspruch

in § 22 abs. 4 Verpackg die anteilige Vergütung von
den systembetreibern zurückholt. 
gleichwohl müssen die entgeltansprüche des öre
durch die insolvenzsichere sicherheitsleistung
gemäß § 18 abs. 4 Verpackg abgesichert sein. an-
sonsten besteht ein rückbelastungsrisiko für den all-
gemeinen Haushalt des öre, weil Kosten des
privatwirtschaftlichen systems nicht gebührenfähig
sind2. 

Sicherheit für Insolvenz gemäß § 18 abs. 4 Ver-
packg kann die zuständige landesbehörde - in nrW
das lanuV - jederzeit verlangen, dass die systembe-
treiber eine angemessene insolvenzfeste sicherheit
leisten für den fall, dass diese oder die von ihnen 
beauftragten dritten die Pflichten nach dem Verpa-
ckungsgesetz, aus der abstimmungsvereinbarung
nach § 22 abs. 1 Verpackg oder aus den rahmenvor-
gaben nach § 22 abs. 2 Verpackg nicht vollständig
oder nicht ordnungsgemäß erfüllen und den öre oder

1 so: OLG Rostock, Beschluss vom
06.03.2009 - Az.: 17 Verg 1/09 - S.
33 ff - Ausschreibung von 100 
Altpapier, aber eigene Verträge
der Systembetreiber erforderlich;
vgl. dazu auch: OLG Koblenz, Be-
schluss vom 28.11.2012 - Az.: 1
Verg 6 /12 - keine zusätzliche Zah-
lungspflichten des Auftragneh-
mers an den örE möglich
2 so bereits: VG Düsseldorf, Urteil
vom 5.3.1997 - Az.: 16 K 8325/94

Aus dem Verpackungs-
gesetz ergeben sich für
Kommunen und ihre 
Unternehmen auch 
Herausforderungen in
Bezug auf die Altpapier-
sammlung
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der zuständigen behörde dadurch zusätzliche Kosten
oder finanzielle Verluste entstehen. eine solche, neue
festlegung einer sicherheitsleistung auf grundlage
des am 01.01.2019 in Kraft getretenen Verpackg steht
bislang noch aus.
das neue Verpackg legt weiterhin ausdrücklich fest,
dass die entgeltzahlungen der dualen systeme (sys-
tembetreiber) für die Mitbenutzung der kommuna-
len Wertstoffhöfe (§ 22 abs. 3 Verpackg) und der
kommunalen altpapiererfassung (§ 22 abs. 4 Ver-
packg) in der abstimmungsvereinbarung zu regeln
sind. gesonderte privatrechtliche Verträge hierüber
sind demnach nicht mehr erforderlich.
gemäß § 22 abs. 4 satz 5 Verpackg ist in diesem Zu-
sammenhang nur der anteil der Kosten ansatzfähig,
der bei einer sammlung dem anteil der Verpackungs-
abfälle aus Papier, Pappe und Karton an der gesamt-
menge der erfassten abfälle entspricht. der anteil
wird gemäß § 22 abs. 4 satz 5 Verpackg - allein nach
Vorgabe des öffentlich-rechtlichen entsorgungsträ-
gers - entweder als Masseanteil oder als Volumenan-
teil berechnet. es soll dabei die berechnungsmethode
gewählt werden, welche die tatsächliche Kostenver-
teilung am genauesten wiedergibt (so bt-drucksache
18/11274, s. 113). 

Masse versus Volumen der Masseanteil ist
grundsätzlich bei der Verwertung maßgeblich. der
Volumenanteil ist bei der erfassung von bedeutung,
weil er unter anderem das erforderliche gefäßvolu-
men bestimmt. Mit Hilfe des abschlussberichtes des
infa-institutes - stand: 04.01.2019 - zum anteil der
einweg-Verpackungen am gesamten altpapier liegt
eine Hilfestellung für weitere Verhandlungen vor3. 
nach diesem bericht liegt der Volumenanteil der ein-
weg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton - soge-
nannte PPK-fraktion/PPK-anteil - an der gesamten
altpapiermenge zwischen 66 und 71 Prozent und der
gewichtsanteil zwischen 27 und 34 Prozent. die sys-
tembetreiber haben bereits ein eigenes gutachten
angekündigt, in welcher Höhe der PPK-anteil an der
gesamten altpapiermenge anzusetzen ist. 
aus der gesetzlichen regelung in § 22 abs. 4 Verpackg
folgt, dass der öffentlich-rechtliche entsorgungsträger

einen anspruch auf ein angemessenes entgelt hat.
eine sogenannte sowieso-argumentation, wonach
die systembetreiber eigentlich nichts zahlen müssten,
weil die Kommune „sowieso“ wegen ihrer abfallent-
sorgungspflicht für druckerzeugnisse etwa Zeitungen,
Zeitschriften oder schreibpapier über eine kommu-
nale altpapiertonne einsammelt, findet im Verpackg
keine gesetzliche grundlage.

Nebenentgelte gemäß § 22 abs. 9 satz 1 Verpackg
sind die systembetreiber verpflichtet, sich entspre-
chend ihrem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen,
die den öffentlich-rechtlichen entsorgungsträgern
durch die abfallberatung für das private system
sowie durch die errichtung, bereitstellung, unterhal-
tung und sauberhaltung von flächen für sammel-
großbehälter - etwa altglascontainer - entstehen. bei
der berechnung der Kosten sind gemäß § 22 abs. 9
satz 2 Verpackg die in § 9 bundesgebührengesetz
festgelegten bemessungsgrundsätze anzuwenden. 
gleichwohl ist alternativ denkbar, wie in der Vergan-
genheit Vereinbarungen über die Zahlung pauschaler
nebenentgelte abzuschließen. solche Vereinbarun-
gen müssen aber keine komplette systembeschrei-
bung enthalten, weil diese dann als mögliche
abstimmungsvereinbarung im sinne des § 22 abs. 1
Verpackg angesehen werden könnte. eine nebenent-
gelt-Vereinbarung muss lediglich die leistung, die
Vergütung, die Zahlungsmodalitäten und die laufzeit
benennen. 
eine detaillierte beschreibung des erfassungssystems
für gebrauchte einwegverpackungen - leistungsbe-
schreibung - ist vielmehr gegenstand einer abstim-
mungsvereinbarung gemäß § 22 abs. 1 Verpackg. es
empfiehlt sich, in Vereinbarungen über pauschale ne-
benentgelte klarstellend festzuhalten, dass eine
Kommune nach dem 01.01.2019 auch auf grundlage
des § 22 abs. 9 Verpackg die Kalkulation der neben-
entgelte vornehmen kann.

Rahmenvorgabe gemäß § 22 abs. 2 Verpackg
kann der öre den systembetreibern die wesentlichen
rahmenbedingungen für die erfassung von einweg-
Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbund-
materialien - die sogenannte lVP-fraktion - durch
Verwaltungsakt vorgeben. diese rahmenvorgabe,
die sich unter anderem auf art und größe der sam-
melbehälter sowie die Häufigkeit der entleerung be-
zieht, bildet die grundlage für die ausschreibung der
erfassungsleistung durch die systembetreiber. 
eine rahmenvorgabe muss allerdings für die system-
betreiber praktisch umsetzbar sein und darf nicht
über den entsorgungsstandard des öre für restmüll
hinausgehen. der erlass entsprechender Verwal-
tungsakte gegenüber den systembetreibern emp-
fiehlt sich erst dann, wenn die Vorstellungen des öre
in den abstimmungsverhandlungen nicht hinrei-
chend berücksichtigt worden sind. ◼

3 vgl. Schnellbrief 11/2019 des
StGB NRW an seine Mitglieds-
kommunen

Die Betreiber des
dualen Systems

müssen sich an der
Aufstellung, 

Unterhaltung und
Reinigung von 

Sammel-Containern 
beteiligen
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eit Jahresbeginn 2019 fährt die stadt geseke
(22.056 einwohner/innen) wieder in eigenregie

den restmüll sowie den sperrmüll im stadtgebiet
ab. durchgeführt wird die abfuhr durch den städ-
tischen baubetriebshof. der umstellung vorausge-
gangen war ein mehrjähriger Prozess, der unter
anderem eine Kostenanalyse durch die Kommunal-
agentur nrW einschloss. 
Mitte der 1990er-Jahre folgte die stadt geseke -
wie viele andere Kommunen - einem allgemeinen
trend und vergab die abfallentsorgung an Privat-
unternehmen. bis auf die abfuhr der Papiertonne,
die auch weiterhin durch die stadt selbst vorge-
nommen wurde, sicherten sich drittanbieter einen
abfuhrvertrag mit der stadt. 
im Jahr 2017 begann die stadt geseke ein Projekt,
das eine rekommunalisierung der abfallentsor-
gung - allein oder mit nachbarkommunen - zum
Ziel hatte. unterstützung kam hier von der Kom-
munalagentur nrW, die sich neben der Kostenbe-
rechnung auch mit weiterführenden fragen

auseinandersetzte. so war
beispielsweise zu klären,
welche gesellschaftsform
eine abfuhr in eigenregie
mit sich bringen würde. 

Die Umstellung auf Müllabfuhr durch die stadt selbst nach Jahren der 
fremdvergabe ging reibungslos vonstatten und bringt mittelfristig Vorteile

Geseke fährt wieder in Eigenregie 

Preise konstant halten am ende wurde der nach-
weis erbracht, dass eine umstellung auf eigenregie
keinesfalls teurer käme als die abfuhr durch fremd-
firmen. ganz im gegenteil: durch die Wiedereinfüh-
rung einer stadteigenen abfallentsorgung konnte
eine Preisstabilität hergestellt werden, die ansonsten
nicht möglich gewesen wäre. da in der region immer
weniger Privatunternehmen eine abfallbeseitigung
für Kommunen anbieten, wäre in diesem geschäfts-
feld nur noch wenig Wettbewerb gewesen. dies
hätte vermutlich über kurz oder lang zu Preissteige-
rungen geführt. 
fristgerecht zum Haushaltsjahr 2019 wurde somit
der Vertrag mit dem Privatentsorger gekündigt und
die Müllabfuhr in eigenregie zum 1. Januar wieder
eingeführt. letzte Vorkehrungen hierfür sind bereits
im april 2018 getroffen worden. so wurden ein neues
fahrzeug angeschafft und die vorhandenen rest-
müllbehälter vom bisherigen entsorgungsunterneh-
men angekauft. ferner wurde zum 1. dezember 2018
ein fahrer eingestellt. 
rund acht Wochen nach dem systemwechsel lässt
sich sagen, dass sich die umstellung auf abfuhr in ei-
genregie keinesfalls als nachteilig erwiesen hat. für
die Verbraucher/innen kam es jedenfalls zu keinerlei
umstellungsbedingten Problemen. ◼

Reiner Schenck leitet die
finanzbuchhaltung der
stadt geseke

Pascal Rückert ist 
referent für 
Kommunikation bei
der stadt geseke

DIE AUTOREN

s

Die Stadt Geseke holt
seit Anfang 2019

neben Papier auch den
Restmüll der 
Haushalte ab
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auf Eigenregie

kommt keinesfalls
teurer
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n die abfallgebühr werden alle Kosten eingerechnet,
die bei der erfüllung der abfallentsorgungspflicht im

rahmen der kommunalen abfallentsorgungseinrich-
tung entstehen (§ 6 Kommunalabgabengesetz Kag
nrW, § 9 abs. 2 satz 1 landesabfallgesetz labfg nrW).
Zu den kommunalen abfallentsorgungsleistungen ge-
hören insbesondere:

•    grundstücksbezogene einsammlung von restmüll
(restmülltonne) und sperrmüll

•    grundstücksbezogene einsammlung von bioabfall
(biotonne)

•    grundstücksbezogene einsammlung von Papier,
wobei nur die Kosten für die erfassung und Ver-
wertung der druckerzeugnisse wie etwa Zeitun-
gen, Zeitschriften, schreibpapier in die abfallge-
bühr eingerechnet werden

•    einsammlung von altelektrogeräten (§ 13, 14 elek-
trog)

•    einsammlung von altbatterien (§ 13 battg)
•    einsammlung von schadstoffhaltigen abfällen (§

5 abs. 3 labfg nrW)
•    einsammlung von alttextilien als Haushaltsabfall

(bVerwg, urteil vom 11.7.2017 - az.: 7 C 35.15)
•    einrichtung und betrieb von Wertstoffhöfen
•    abfallberatung (§ 46 KrWg, § 3 labfg nrW)

Zu den ansatzfähigen Kosten bei der abfallgebühr
gehören vor allem:

•    Personalkosten
•    Verwaltungskosten
•    Kosten für Müllfahrzeuge und abfallbehälter

•    Kosten für abfallgroßbehälter - etwa für alttexti-
lien oder altpapier

•    Kosten für einrichtung und betrieb von Wertstoff-
höfen

•    Kosten für die Verwertung und beseitigung von
abfällen (abfallgebühr des Kreises), beispielswei-
se für Müllverbrennung oder für Kompostierung
von bioabfällen

•    Kosten für die beauftragung dritter als techni-
scher erfüllungsgehilfen (§ 22 KrWg) - etwa pri-
vater entsorgungsunternehmen, wenn die stadt
oder gemeinde keinen eigenen fuhrpark vorhält

darüber hinaus gehören dazu auch Kosten, die in § 9
abs. 2 satz 2 labfg nrW aufgelistet sind: 

•    abfallberatung (§ 46 abs. 1 satz 1 KrWg)
•    erfassung von abfällen außerhalb der regelmäßigen

grundstücksentsorgung - etwa altpapier-Container,
Wertstoffhöfe

•    Öffentliche abfallbehälter - sogenannte straßenpa-
pierkörbe - und zwar Kosten durch beschaffung und
aufstellung, unterhaltung, entleerung sowie ent-
sorgung des inhalts 

•     einsammeln und entsorgung verbotswidriger ab-
fallablagerungen auf öffentlich zugänglichen
grundstücken - sogenannter wilder Müll (§ 5 abs. 6
satz 3 labfg nrW)

•    nachsorgekosten für abfalldeponien über 30 Jahre
(§ 9 abs. 2 a nr. 3 labfg nrW, § 44 KrWg)

Verpackungen anders abgerechnet nicht ansatz-
fähig sind Kosten auf grundlage des Verpackungs-

Kalkulation der abfallgebühr 

Abfallgebühren werden
zumeist nach Größe des

Behälters berechnet,
wobei die Entsorgungs-
kosten von Verpackun-

gen nicht einfließen
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gesetzes (Verpackg). dieses ist am 01.01.2019 in Kraft
getreten und hat die Verpackungsverordnung abgelöst.
das Verpackg regelt erfassung, sortierung und Ver-
wertung gebrauchter einweg-Verpackungen über ein
rein privatwirtschaftliches erfassungssystem - stich-
wort gelbe tonne, gelber sack, altglascontainer. 
dieses privatwirtschaftliche system wird zurzeit von
neun privaten systembetreibern unterhalten. es ist
kein bestandteil der kommunalen abfallentsorgung.
es wird dadurch finanziert, dass Hersteller und Vertrei-
ber von einweg-Verpackungen mit den privaten sys-
tembetreibern Verträge über erfassung, sortierung
und Verwertung von einwegverpackungen schließen
und auf dieser grundlage Zahlungen an die systembe-
treiber leisten. 
die erfassung von einweg-Verpackungen aus Pa-
pier/Pappe/Karton - sogenannte PPK-fraktion - er-
folgt allerdings seit dem Jahr 1991 gemeinsam im
rahmen der öffentlichen kommunalen altpapier-
sammlung - etwa durch altpapiertonne, altpapier-
container oder Wertstoffhöfe. für diese Miterfas-
sung müssen die systembetreiber an die Kommune
ein angemessenes entgelt entrichten (§ 22 abs. 4 Ver-
packg). 

Gebühren je nach Ausgangslage die abfallge-
bühr ist in den einzelnen Kommunen in nordrhein-
Westfalen unterschiedlich, weil die ausgangslage
nicht deckungsgleich ist. es kommt darauf an, welche
abfallentsorgungsleistungen in welcher art und
Weise erbracht werden. abfallgebühren können des-
halb nicht ihrer bloßen Höhe nach verglichen wer-
den. Vielmehr ist darauf zu achten, welche leistun-
gen in welcher intensität - etwa Häufigkeit der
grundstücksbezogenen entleerung der abfallbehäl-
ter - angeboten werden. 
so verursacht eine wöchentliche entleerung des
restmüllbehälters und der biotonne höhere Kosten
als ein vierzehntäglicher abfuhrturnus. außerdem ist
zu berücksichtigen, ob eine Kommune eine abfall-

einheitsgebühr bezogen auf den restmüllbehälter
erhebt - stichwort „ein Preis für alle entsorgungs-
leistungen“. dann sind in dieser einheitsgebühr alle
Kosten enthalten und es werden keine zusätzlichen
sondergebühren - etwa für grundstücksbezogene
sperrmüllentsorgung - erhoben. 
Hinzu kommt, dass bestimmte entsorgungsanlagen
wie etwa Müllverbrennungsanlagen in einigen Krei-
sen und kreisfreien städte möglicherweise bereits re-
finanziert sind und deshalb die abfallgebühr dort
niedriger ist, sofern keine ertüchtigungs-investitio-
nen anstehen. auch der nachsorgebedarf bei stillge-
legten abfalldeponien kann je nach ausgangslage
unterschiedlich hoch sein. (pqu) ◼

 
 

 
 

 
 

Gebührenmaßstab
gebührenschuldner bei der abfallgebühr ist grundsätzlich der
grundstückseigentümer. der gebührenmaßstab ist der Vertei-
lungsschlüssel für die gesamtkosten der abfallentsorgung - et-
wa pro liter restmüllgefäß beim Volumenmaßstab, pro entlee-
rung beim entleerungshäufigkeitsmaßstab oder pro Kilogramm
beim Wiegemaßstab. es besteht aber keine Pflicht, ein Wiege-
system einzuführen (bVerwg, beschluss vom 5.11.2001 - 9 b 50.01
-, KstZ 2002 s. 75 ff.). 
in der Praxis wird der Volumenmaßstab - abrechnung pro liter
Volumen des restmüllgefäßes bei der abfall-einheitsgebühr -
in gut 95 Prozent der städte und gemeinden in nordrhein-West-
falen angewendet. die abfall-einheitsgebühr nach größe des
restmüllgefäßes trägt auch der regelung in § 9 abs. 3 satz 2
landesabfallgesetz (labfg) nrW rechnung, wonach bei der be-
messung der abfallgebühr wirksame anreize zur abfallvermei-
dung und -verwertung gesetzt werden sollen. denn es genügt,
wenn diejenigen eine geringere abfallgebühr bezahlen, die ein
kleineres restmüllgefäß nutzen (vgl. bayVgH, beschluss vom
24.10.2013 - 4 Zb 11.1549 -; oVg nrW, urteil vom 5.4.2001 - 9 a
1795/99). 

Positionen „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
die bundesregierung hat im september2018 die Kommission „gleichwertige lebensverhältnisse“
ins leben gerufen. sie soll konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln für eine Politik, die
bürgerinnen und bürgern ortsunabhängig gleiche lebenschancen eröffnet. der städte- und ge-
meindebund nrW hat ein umfassendes Positionspapier erarbeitet, das die Handlungserforder-
nisse aus sicht der Kommunen in nordrhein-Westfalen in den blick nimmt. analysiert wird, wa-
rum viele Menschen trotz hoher Wohnkosten verstärkt in die Metropolen ziehen und was getan
werden kann, um das gleichgewicht zwischen stadt und land wiederherzustellen. das Positi-
onspapier mit dem titel „Voraussetzungen für gleiche lebenschancen schaffen“ steht im inter-
net unter www.kommunen.nrw , rubrik „informationen / Positionspapiere“ zum Herunter-
laden bereit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voraussetzungen für  gleiche Lebenschancen schaffen  

 
 
 

 
 
 

Diskussionspapier des Städte- und Gemeindebunds NRW zur Arbeit der  Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Düsseldorf, Februar 2019 
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ie edg entsorgung dortmund gmbH sieht sich
seit ihrer gründung im Jahr 1991 in der Verant-

wortung, gezielte angebote zur getrennten samm-
lung von Wertstoffen zu unterbreiten. schon 1993
stand jedem dortmunder Haushalt die gelbe tonne
zur Verfügung. als Mitte 2003 durch die edg der
stadtweite anschluss an die biotonne realisiert wur-
de, war dortmund eine der ersten deutschen groß-
städte.
in den folgejahren baute die edg neben der Contai-
ner-sammlung von Papier, glas und alttextilien vor
allem die haushaltsnahen angebote zur Wertstoffer-
fassung aus - hier beispielhaft der gebührenfreie
Wertstoffservice. 2011 wurde durch das aktualisierte
dortmunder abfallwirtschaftskonzept der Klima-
und ressourcenschutz zum leitmotiv für die zukünf-
tige gestaltung der dortmunder abfallwirtschaft. 

dieser auf nachhaltigkeit zielende ansatz wird seit
anfang 2011 mit einem weiteren abfallwirtschaftli-
chen baustein ergänzt: die kombinierte Wertstoff-
tonne. ihre einführung leitet sich aus einem in 25 Jah-
ren entwickelten Verständnis von abfallwirtschaft
ab. durch geeignete strategien und Maßnahmen
wird ressourceneffizienz in den Mittelpunkt des ab-
fallwirtschaftlichen Handelns gestellt. Konkret: die
edg hält ein kundenorientiertes angebot für eine
Vielzahl verwertbarer abfallströme bereit - mit ei-
nem aufeinander abgestimmten und kostenopti-
mierten Hol- und bringsystem.

Weg vom Restmüll basierend auf der intention
der eu-abfallrahmenrichtlinie, die mittels einer defi-
nierten abfallhierarchie das stoffliche recycling über
die energetische Verwertung stellt, werden über die
kombinierte Wertstofftonne zusätzliche Mengen -
beispielsweise verpackungsfremde Kunststoffe, Ver-
bundmaterialien und Metalle - aus der kommunalen
restmülltonne in die Wertstofftonne umgelenkt.
Hierdurch ergibt sich der vom bundesgesetzgeber ge-
wünschte bedeutungszuwachs für die stoffliche Ver-
wertung im Vergleich zur thermischen Verwertung. 
die kombinierte Wertstofftonne trägt besonders da-
zu bei, dass in dortmund gesetzliche Vorgaben erfüllt
werden. an erster stelle sei hier das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz genannt, mit dem die eu-abfallrah-
menrichtlinie im Juni 2012 in deutsches recht umge-
setzt wurde. seit dem 1. Januar 2015 sind Papier,
Metall und Kunststoff getrennt zu sammeln. der an-
teil an siedlungsabfällen, der wiederverwendet oder
recycelt wird, muss ab dem 1. Januar 2020 mindes-
tens 65 Prozent betragen. 
das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Verpa-
ckungsgesetz geht mit blick auf die recyclingquoten
noch weiter. die von industrie und Handel finanzier-
ten dualen systeme müssen deutlich höhere Quoten
erfüllen. diese gelten für alle Verpackungen, die bei
dualen systemen lizenziert sind. die recycling-Quote
für Kunststoffverpackungen steigt bis zum Jahr 2022
von heute 36 auf 63 Prozent. die recycling-Quoten
bei Metallen (heute bei 60 Prozent), Papier (70) und
glas (75) steigen bis 2022 einheitlich auf 90 Prozent.

Keine Rekommunalisierung bei der ausgestal-
tung der kombinierten Wertstofftonne 2011 handelte
es sich ausdrücklich nicht um eine rekommunalisie-
rung der Verpackungsentsorgung durch den aus-
schluss privater anbieter und auch nicht um einen
eingriff in die unternehmerische tätigkeit der dualen
systeme. Vielmehr wurde die lVP-ausschreibung der
dualen systeme für das stadtgebiet dortmund für

Mit der Einführung eines gemeinsamen abfallbehälters 
für Verpackungen und Wertstoffe praktiziert der
kommunale Entsorgungsbetrieb in Dortmund Klima- 
und ressourcenschutz

Die kombinierte 
Wertstofftonne 

Leichtverpackungen und Wertstoffe
werden in Dortmund in der 
kombinierten Wertstofftonne 
gesammelt und abgeholt
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Klaus Niesmann ist
Vorsitzender der 
geschäftsführung
der edg entsorgung
dortmund gmbH 
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die Jahre 2011 bis 2014 durch eine gesellschaft des
edg-Konzerns gewonnen und über abstimmungs-
vereinbarungen wurde ein Pilotprojekt mit einer
laufzeit von vier Jahren angestoßen. 
beide Mengenströme - leichtstoffverpackungen der
dualen systeme und Wertstoffe aus dem anschluss-
und benutzungszwang - werden gemeinsam in der
kombinierten Wertstofftonne erfasst und einer städ-
tischen gesellschaft übergeben. anschließend wer-
den diese Mengen einem zwischen den beteiligten
abgestimmten behandlungsprozess zwecks bereit-
stellung der stoffströme zugeführt. 
auch bei den folgenden lVP-ausschreibungen konnte
sich eine edg-tochtergesellschaft als bieter durch-
setzen. Zuletzt haben sich der ausschreibungsführer
dsd gmbH und eine Konzern-gesellschaft als bevoll-
mächtigte Vertreterin der stadt dortmund 2017 auf
die fortführung der kombinierten Wertstofferfas-
sung in dortmund für den Zeitraum 1. Januar 2018
bis 31. dezember 2020 geeinigt. 

Erfolgreich ohne Aufpreis die unter dem leit-
motiv „Mehrwert für dortmund“ vorgestellte ein-
führung der Wertstofftonne kann nach nunmehr
acht Jahren als erfolg für alle beteiligten gewertet
werden. die stadt dortmund und die edg setzen er-
neut ein wichtiges Zeichen für den kommunalen Kli-
ma- und ressourcenschutz. gleichwohl sind die ab-
fallgebühren in dortmund seit der einführung der
kombinierten Wertstofftonne nicht nennenswert
gestiegen. 
bürgerinnen und bürger nutzen ein erfassungssys-
tem, welches durch die gemeinsame sammlung von
Verpackungen und stoffgleichen nichtverpackungen
exakt dem alltäglichen trennverhalten in der Praxis
entspricht. der edg-Konzern baut dabei sukzessive
sein Know-how in sortierung und Vermarktung aus.
Perspektivisch bietet der umsatz größerer Mengen
aus der Wertstofftonne sowie der ausbau der stoff-
lichen Verwertung weiteres entwicklungspotenzial.
Mit der kombinierten Wertstofftonne hat die edg
für dortmund in der immer wieder aufflackernden
diskussion „kommunale versus private entsorgungs-
wirtschaft“ eine beispielhafte lösung gefunden und
erfolgreich weiterentwickelt. selbstverständnis der
edg ist es, diesen „dortmunder Weg“ auch zukünftig
im interesse der bürgerinnen und bürger sowie ihrer
Kunden zu beschreiten. ◼

Haushalte, Gewerbebetriebe und Unternehmen erhalten die Wertstofftonne nach Bedarf
in unterschiedlicher Größe

Lärm durch Altglascontainer
ob lärm von altglascontainern zumutbar ist, hängt von vie-
len faktoren ab. in der rechtsprechung ist grundsätzlich an-
erkannt, dass die von altglascontainern ausgehenden 
geräuschimmissionen von den anwohnenden als „sozial-
adäquat“ hingenommen werden müssen (vgl. oVg nrW,
urteil vom 18.12.1996 - az.: 21 a 7534/95). dazu zählt lärm
durch das einwerfen von altglas in die Container sowie die
geräusche bei entleerung der behälter in ein abfallsammel-
fahrzeug sowie bei anlieferung von altglas mit autos.
gleichwohl ist dem gesteigerten ruhebedürfnis der anwoh-
nenden abends, nachts sowie an sonn- und feiertagen
durch benutzungshinweise am altglascontainer rechnung
zu tragen. so darf an Werktagen vor 7.00 uhr und nach 20.00
uhr nichts mehr in die sammelbehälter eingeworfen wer-
den, ebenso nichts ganztägig an sonn- und feiertagen. 
alternativ können lärmarme altglascontainer eingesetzt
werden. um die geräuschbelastung auf ein erträgliches
Maß - weniger als 80 db (a) - zu reduzieren, reicht zudem eine
entfernung von zwölf Metern vom standplatz zur umge-
bungsbebauung aus (so: Vg arnsberg, urteil vom 01.12.2014
- az.: 8 K 846/14 -; Vg aachen, urteil vom 15.12.2011 - az.: 6 K
2346/09).
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eit 2016 wird in der stadt ratingen ein besonders
kleiner Müllwagen in der restmüll-, biomüll- und

altpapierentsorgung eingesetzt. technisch gesehen
handelt es sich um einen Müllpressaufbau des typs
Micro Hg 4,5 HK Hl660 auf einem Mitsubishi-fahr-
gestell des typs fuso Canter 6s15. unter Kollegen
heißt das entsorgungsfahrzeug aber nur „der bonsai“.
dieser kommt überall dort zum einsatz, wo herkömm-
liche sammelfahrzeuge wegen der Vorschriften zur
unfallverhütung und arbeitssicherheit nicht verwen-
det werden können. 
Vorschriften dieser art kollidieren im alltag der Müll-
abfuhr an zahlreichen stellen mit den gegebenheiten
des straßennetzes: von zu geringem fahrbahnquer-
schnitt über fehlende Wendemöglichkeiten bis hin zu
falsch geparkten autos. der „bonsai“ ist dabei in ra-
tingen nur einer von mehreren lösungsansätzen,
aber besonders erfolgreich und bürgerfreundlich.
seit 2010 passt das amt für Kommunale dienste der
stadt ratingen die Müllabfuhr auf „Problemstraßen“
sukzessive den Vorgaben der gemeindeunfallversi-
cherungen und der arbeitschutzgesetzgebung an.
der Prozess begann mit einer analyse des gesamten
städtischen straßennetzes. dabei wurden rund 210
Problemstraßen oder -straßenabschnitte identifi-
ziert. 

Schmaler auf Wirtschaftswegen der rat der
stadt beschloss daraufhin ein bündel von Maßnah-
men, die je nach dringlichkeit in mehreren stufen in

angriff genommen wurden. unter anderem wurde
das sammelfahrzeug für die landwirtschaftlich ge-
prägten außenbezirke durch ein spezialfahrzeug mit
schmalem fahrgestell ersetzt, um auch Wirtschafts-
wege gefahrlos befahren zu können. 
allerdings ist der Wendekreis dieses Zweiachsers nur
unwesentlich kleiner als der eines herkömmlichen
fahrzeugs. für enge sackgassen ohne Wendemög-
lichkeit brauchte es daher einen noch schmaleren,
kürzeren und somit wendigeren Wagen, um unzuläs-
sige rückwärtsfahrten zu vermeiden - eben den
„bonsai“.
im april 2016 ging das Miniatur-Müllfahrzeug in
dienst. Wegen der im Vergleich zu herkömmlichen
sammelfahrzeugen geringen Kapazität - lediglich 1,7
tonnen Zuladung sind möglich - wurde sein einsatz

in stichstraßen, wo normale lastwagen nicht wenden können,
setzt die stadt ratingen ein Mini-Müllfahrzeug ein und 
vermeidet dadurch nachteile sowie gefahren für die anlieger

s

Petra Bachhuber ist
abteilungsleiterin
abfallwirtschaft bei
der stadt ratingen
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Wo es eng wird, sammelt der „Bonsai“

Das extra kurze 
Müllfahrzeug mit

schmalem Fahrgestell
verschafft der Abfall-

entsorgung in Ratingen
mehr Flexibilität
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Auf Wirtschaftswegen kommt ebenfalls das Spezialfahrzeug
mit schmalem Fahrgestell und dafür etwas längerem 
Aufbau zum Einsatz
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auf solche straßen beschränkt, wo es anders nicht
geht. diese liegen im gesamten stadtgebiet ver-
streut. aus logistischen gründen war es daher sinn-
voll, eine eigenständige tour für den Mini zu
entwickeln, damit das fahrzeug nicht allzu rasch voll
wird. 

Zusätzliches Personal Je nach abfallart ist die Ka-
pazität des „bonsai“ nach leerung von neun 1.100
liter-Containern (biomüll), acht Containern (rest-
müll) oder sieben Containern (Papier) ausgeschöpft.
das wiederum hatte über die anschaffungskosten
von 112.000 euro hinaus eine spürbare steigerung der
betriebskosten zur folge. denn für die zusätzliche
tour wurden drei Mitarbeiter eingestellt.
der rat der stadt war aber bereit, die Mehrkosten in
Kauf zu nehmen. „Mit dieser lösung konnten wir
nachteile für hunderte anlieger gänzlich vermeiden“,
bestätigt abteilungsleiterin Petra bachhuber-Pentz
vom amt für Kommunale dienste. die einrichtung
weiter entfernt liegender bereitstellungsplätze für
die Müllbehälter oder die Verhängung strenger Park-
verbote wäre in den betroffenen bereichen nicht um-
setzbar gewesen. somit blieb als letzter ausweg nur
der „bonsai“. ◼

Mitwirkungspflicht der Eigentümer
Mehrere gerichte haben im Jahr 2018 erneut entschieden, dass auch bei
grundstücksbezogener abfallentsorgung den gebührenpflichtigen benut-
zenden aufgegeben werden kann, die abfallbehälter zu einem besonderen
entleerungsort zu rollen, wenn das Müllfahrzeug das grundstück nicht un-
mittelbar anfahren kann (oVg nrW, beschluss vom 05.12.2018 - az.: 15 a
3232/17). 
dies kann aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen oder arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften erforderlich sein. beispielsweise können beim rück-
wärtsfahren eines Müllfahrzeugs in einer schmalen straße nicht nur Müll-
werker/innen, sondern auch Kinder gefährdet werden. auch wenn ein
Müllfahrzeug jahrzehntelang ein grundstück angefahren hat, gibt es dafür
keinen bestandschutz.
grundsätzlich kann ein Weg von maximal 150 Metern bis zum entleerungs-
ort als zumutbar angesehen werden, wobei auch private Hilfe in anspruch
genommen werden kann (so bayVgH, beschluss vom 29.10.2018 - az. 20 Zb
18.957). alternativ kann die Kommune einen - teureren - Vollservice anbie-
ten, der den transport des abfallbehälters vom und zum abholpunkt ein-
schließt. generell empfiehlt sich bei Planung von neubaugebieten, darauf
zu achten, dass Müllfahrzeuge die grundstücke problemlos anfahren kön-
nen.

eit 100 Jahren können frauen in deutschland wählen und ge-
wählt werden. am 30. november 1918 trat das reichswahlgesetz

mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für frauen in
Kraft. daraufhin fanden am 19. Januar 1919 reichsweit die Wahlen
zur verfassungsgebenden deutschen nationalversammlung statt,
an denen erstmals frauen als Wählerinnen und als Kandidatinnen
teilnehmen konnten. 
das frauenwahlrecht gilt als Meilenstein in der geschichte der deut-
schen demokratie. dem entsprechend wird das 100-jährige beste-
hen bundesweit und in nordrhein-Westfalen gefeiert. Viele städte
und gemeinden erinnern mit aktionen, ausstellungen und Publika-
tionen an die anfänge des frauenwahlrechts vor 100 Jahren. 
so haben das Kulturarchiv Würselen und die geschichtswerkstatt Würselen die ausgabe
dezember 2018 des Heimatmagazins „Schlaglichter“ unter das thema „100 Jahre frauen-
wahlrecht - die Würselener frauen der ersten stunde“ gestellt. die 100-seitige broschüre
enthält 35 biografien zu den ersten Politikerinnen aus bardenberg, broich, Weiden und Wür-
selen und gibt einen einblick in ihren lange währenden Kampf um mehr frauenrechte. das
Heft ist reich bebildert, zeigt viele dokumente im original und beschreibt ein stück Heimat-
geschichte, zu dem es bisher kaum informationen gab. Passend zur Publikation wurde eine
ausstellung konzipiert.
eine ausstellung zum thema „100 Jahre frauenwahlrecht“ ist auch in der stadt Velbert zu
sehen. auf den Ausstellungstafeln (foto) wird neben dem geschichtlichen Hintergrund die
rolle der frauen bei den Wahlen zur nationalversammlung am 19. Januar 1919 sowie insbe-
sondere bei den Kommunalwahlen in Velbert, neviges und langenberg in den Jahren 1919
bis 1924 erläutert. auch die ersten ratsfrauen aus den damals eigenständigen städten wer-
den vorgestellt. Wegen des großen interesses wird die ausstellung in weiteren stadtteil-
bibliotheken gezeigt.

Jubiläum des Frauenwahlrechts
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it der zum 01.01.2019 novellierten gewerbeab-
fallverordnung (gewabfV) des bundes werden

höhere anforderungen an die getrennthaltung bei
gewerblichen abfallerzeugern und an das recycling
bei Vorbehandlungsanlagen gestellt. angesichts der
fünfstufigen abfallhierarchie von Vermeidung, Wie-
derverwendung, recycling, Verwertung und beseiti-
gung soll der Vorrang der Wiederverwendung und
des recyclings konsequenter umgesetzt, das ressour-
cenpotenzial von gewerblichen siedlungsabfällen
sowie von bau und abbruchabfällen gehoben und es
sollen Materialkreisläufe geschlossen werden. 
Zu erreichen ist dies insbesondere durch die in § 3 
gewabfV geregelte Pflicht der erzeuger und besitzer
gewerblicher siedlungsabfälle zur getrennten samm-
lung der fraktionen Papier-Pappe-Karton (PPK), glas,
Kunststoff, Metall, Holz, textilien, bioabfälle sowie
weiterer abfallfraktionen. 
bedauerlicherweise sind sich viele gewerbetrei-
bende der damit verbundenen Pflichten nicht be-
wusst. Problematisch ist dabei, dass die
anforderungen an den nachweis der getrennten er-
fassung für die genannten abfallfraktionen in § 3 ab-

satz 3 gewabfV nicht sonderlich stringent sind. die
dokumentation der getrennten sammlung kann je
nach Wahl des abfallerzeugers durch lagepläne,
lichtbilder, Praxisbelege, liefer- und Wiegescheine
oder Ähnliches erfolgen.

Keine externe Kontrolle eine bestätigung von
dritter seite, etwa durch eine(n) sachverständige(n),
wird nicht verlangt. Vom entsorger wird in diesem
fall lediglich eine erklärung des Übernehmenden zu
Masse und beabsichtigtem Verbleib des abfalls er-
wartet. 
damit ist der entsorger lediglich verpflichtet, die art
der Verwertung zu benennen, die er zum Zeitpunkt
der Übernahme der abfälle plant, nicht aber die kon-
krete entsorgungsanlage. Wie damit umzugehen ist,
dass sich die Pläne des entsorgers nach Übernahme
getrennt erfasster abfälle möglicherweise ändern -
etwa aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen, - dazu
enthält die Verordnung keine explizite regelung.
Welchen Weg die entsorgten abfälle tatsächlich ge-
nommen haben, lässt sich nach dem Wortlaut der
Verordnung nicht ohne weiteres ermitteln. 

Ob die neue gewerbeabfallverordnung gewerbebetriebe dazu bringt, mehr 
abfall getrennt zu sammeln und recyceln zu lassen, muss aufgrund lockerer 
prüfpflichten eher bezweifelt werden

Vollzug der Gewerbeabfallverordnung 

Thomas Buch ist
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Kreislaufwirtschaft
im nrW-umwelt-
ministerium
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die kommunale abfallentsorgung erfolgt grundsätzlich grund-
stücksbezogen. auf dem grundstück der gebührenpflichtigen
benutzenden werden dafür vom öffentlich-rechtlichen entsor-
gungsträger abfallbehälter aufgestellt. die einrichtung kommu-
naler Wertstoffhöfe ist dagegen ein Zusatzangebot. sie bieten
eine weitere abgabemöglichkeit für abfälle. so ist es praktisch,
dort etwa große Mengen bioabfall aus dem garten - rasen-,
baum- und strauchschnitt - hinbringen zu können.
auf Wertstoffhöfen sind aber auch elektro-Kleingeräte - etwa

rührmixer, Musik-anlagen, Kaffeemaschinen - abzugeben, da-
mit diese einer Verwertung zugeführt werden können. denn ei-
ne grundstücksbezogene abholung von elektro-altgeräten wird
in der regel nur für elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen
oder Kühlschränke angeboten. 
die sach- und Personalkosten für den Wertstoffhof können in
die abfall-einheitsgebühr bezogen auf den restmüllbehälter
eingerechnet werden. es empfehlen sich benutzer/innenfreund-
liche Öffnungszeiten, etwa auch samstags. 

die Vollzugshinweise zur gewerbeabfallverord-
nung enthalten in der entwurfsfassung die aus-
sage, dass in fällen, in denen ausnahmsweise
gewerbeabfall energetisch verwertet oder beseitigt
wird, der Übernehmende im Wege eines „erst-
recht-schlusses“ die weitere Verwertung oder be-
seitigung zu bestätigen habe. ob diese Weisung
einer gerichtlichen Überprüfung standhalten wird,
bleibt abzuwarten. 

Großer Spielraum dass der Verordnungsgeber
selbst keine hohen erwartungen an den behörden-
vollzug stellt, lässt sich der Verordnungsbegründung
entnehmen. darin heißt es, dass der turnus für Über-
wachungsmaßnahmen im behördlichen ermessen
liege und sich unter anderem nach Menge und ge-
fährlichkeit der entstehenden abfälle richte. auf-
gabe der Verwaltung sei daher lediglich eine
Kontrolle der dokumentationen der abfallbesitzer
und -erzeuger sowie die Überprüfung der Vorbe-
handlungsanlagen. 
insoweit lesen sich die berechnungen zum geschätz-
ten „erfüllungsaufwand“ in der begründung der Ver-
ordnung durchaus konsequent. Während für die
Wirtschaft ein einmaliger umstellungsaufwand
rund 192 Mio. euro sowie ein zusätzlicher erfüllungs-
aufwand von rund 16 Mio. euro jährlich angenom-
men wird, ist für die Verwaltung der länder kein
zusätzlicher erfüllungsaufwand prognostiziert.
dies wird damit begründet, dass sich die Verordnung
vorrangig an die Wirtschaft richte und die Präzisie-
rung der dokumentationspflichten eine erleichte-
rung für die Überwachung im Vergleich zum status
Quo darstelle. Zudem werde die neue recyclingquote
durch die anlagenbetreiber im rahmen der fremd-
kontrolle bestimmt und werde bei Vor-ort-Kontrollen
durch die zuständigen behörden lediglich auf Plausi-
bilität überprüft.

Impuls für Entsorger dass die botschaft, die Ver-
ordnung richte sich vorrangig an die Wirtschaft, tat-
sächlich bei den am Markt agierenden großen

entsorgungsunternehmen angekommen ist, belegen
zahlreiche angebote zur neuen gewerbeabfallverord-
nung, die dem internet zu entnehmen sind. dies
sollte auch bei den vielen kleinen - privaten wie kom-
munalen - entsorgungsunterneh-
men noch stärker beachtung
finden. denn gerade hier besteht
in der regel ein direkter Kontakt
zwischen Kunde und entsorger.
im gegensatz dazu muss die örtli-
che abfallwirtschaftsbehörde mit
dünner Personaldecke oft andere
schwerpunkte setzen - etwa bei
der Überwachung deutlich gefähr-
licherer abfälle als solchen, die von
der gewerbeabfallverordnung er-
fasst sind. denn eine Prüfung vor
ort bei den gewerbetreibenden lässt noch erhebli-
ches akquisepotenzial für die entsorgungsunterneh-
men vor ort erkennen. der von den entsorgern
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zeugende und 
-besitzende zur 
erfüllung der ge-
trennten sammel-
pflichten und für Vorbehandlungs-
anlagen, insbesondere zum erreichen
der recyclingquote von 30 Prozent:
www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/
abfallstroeme/gewerbeabfaelle 

Wertstoffhof
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angebotene sogenannte azV-behälter für gemischte
gewerbeabfälle scheint auch dort noch weit verbrei-
tet zum einsatz zu kommen, wo nach den Vorgaben
der gewerbeabfallverordnung streng genommen
eine getrennte erfassung geboten wäre. 

Auswertung der Kontrollen die örtlichen entsor-
gungsunternehmen sind besonders geeignet als Mul-
tiplikatoren bei der umsetzung der gewerbeab-
fallverordnung. gleichwohl bemühen sich auch die
behörden in nordrhein-Westfalen, die umsetzung
der Verordnung im land voranzubringen. dies lässt
sich unter anderem aus Vollzugsmeldungen entneh-
men, die das nordrhein-westfälische umweltminis-
terium (MulnV) bis zum april 2018 angefordert
hatte. nach diesen Meldungen wurden seit dem 
1. august 2017 insgesamt 923 Überprüfungen durch-
geführt. 
dabei gab es Vor-ort-Kontrollen beispielsweise auf
baustellen - sowohl anlassbezogen als auch im rah-
men medienübergreifender umweltinspektionen.
Verstöße gegen die Pflicht zur getrenntsammlung
wurden hierbei nur in einzelfällen festgestellt und
eine kurzfristige behebung war in der regel mög-
lich. daher empfiehlt das MulnV den oberen ab-
fallwirtschaftsbehörden, die unteren behörden
dazu zu bringen, sich stichprobenartig die vor-
geschriebenen dokumentationen vorlegen zu las-
sen.

Materie komplex große erwartungen werden an
die neufassung des Merkblatts 34 „Vollzugshinweise
zur gewerbeabfallverordnung“ der bund/länder-ar-
beitsgemeinschaft abfall (laga) gestellt, das in Kürze
veröffentlicht werden soll. auch wenn es zu begrüßen
ist, dass mit dem Merkblatt eine reihe von Zweifels-
fragen geklärt und damit akzeptanz und Verständnis
verbessert werden sollen, ist angesichts der vom Ver-
ordnungsgeber vorgegebenen Komplexität der Mate-
rie und eines umfangs von etwa 80 seiten der
laga-Mitteilung der erhoffte „Quantensprung“ bei
der umsetzung der gewerbeabfallverordnung wohl
nicht zu erwarten. die überwiegende Mehrzahl der
kleinen abfallerzeugenden gewerbebetriebe dürfte
auch mit dem Merkblatt nur schwer zu beeinflussen
sein.
es muss daher mit einfachen Mitteln bei den abfall-
erzeugern für eine befolgung der Verordnung gewor-
ben werden. Hier sind aber nicht nur die behörden
gefordert, sondern auch die örtlichen entsorgungs-
unternehmen sowie die Verbände der entsorgungs-
wirtschaft, ebenso die Handwerkskammern wie auch
die industrie- und Handelskammern. 
obwohl es hierzu durchaus eine reihe positiver bei-
spiele gibt, müssen diese noch einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden. nur gemeinsam
kann es gelingen, mit der Verordnung den umwelt-
und ressourcenschutz zu verbessern. ◼

Aktuelles aus dem Online-Portal 
Integration des StGB NRW

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter
www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die 360 Mitgliedskommunen
des Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform
dient als Informationsbörse ebenso wie als Diskussionsforum. 

Informationen für Geflüchtete im Internet
Handbookgermany.de ist ein informationsportal, das gezielt auf die interes-
sen geflüchteter Menschen eingeht. eine redaktion von Journalist(inn)en
mit und ohne fluchterfahrung entwickelt die inhalte in engem austausch
mit Migrant(inn)en-gemeinschaften. das angebot deckt eine breite Palette
alltagsrelevanter themen ab und hält die inhalte in den sprachen deutsch,
arabisch, englisch, farsi, französisch, Paschto und türkisch bereit. neben
texten finden sich zudem Videos konkreten fragestellungen. 

Fallstudien „Städte leben Vielfalt“
die fallstudien „städte leben Vielfalt“ der bertelsmann stiftung zeigen auf,
wie integration vor ort gestärkt werden kann. angesprochen sind akteure
aus Kommunalpolitik, Verwaltung, stadtentwicklung und Zivilgesellschaft.
an konkreten beispielen wird deutlich gemacht, dass speziell angepasste 
Projekte räumlicher disparität und segregation entgegenwirken können. die
Publikation ist auf der Website der bertelsmann stiftung im bereich 
Publikationen/e-books für 14,99 euro plus Versandkosten zu bestellen.

Integrationspreis des Rhein-Sieg-Kreises
der rhein-sieg-Kreis vergibt im Jahr 2019 zum ersten Mal einen integrations-
preis für beispielhafte Projekte. die Kriterien zielen auf die förderung gegen-
seitiger anerkennung, akzeptanz und Verständigung. Projekte können von
schulen, Kitas, Vereinen, aber auch von ehrenamtlich tätigen eingereicht 
werden. der Preis in Höhe von 1.000 euro wird am 4. Juli 2019 im Kreishaus
Siegburg verliehen. Mehr informationen und bewerbungsunterlagen finden
sich im internet unter https://www.rhein-sieg-kreis.de/integrationspreis .

Integrationskonzept in Beteiligungsprozess erarbeitet
gemeinsam mit dem integrationsnetzwerk greven hat die stadtverwaltung
Greven ein Konzept zur integration von geflüchteten und Menschen mit 
Migrationshintergrund erarbeitet. alle relevanten akteure aus Verwaltung,
Politik und Zivilgesellschaft wurden durch Workshops und befragungen 
eingebunden. Zudem floss das Wissen ehrenamtlicher Helfer/innen sowie 
in greven lebender geflüchteter und Zugewanderter mit ein. das Konzept 
ist auf der städtischen internetseite www.greven.net im bereich bildung und
soziales einsehbar.

Leitfaden zu Anwerbung von Multiplikator(inn)en 
seit 2016 erproben drei freiwilligenagenturen aus nrW Wege, wie geflüch-
tete Menschen einen Zugang zu freiwilligem engagement finden können -
und im gemeinsamen aktivsein vor ort ein neues Zuhause. Zum ende der
Projektlaufzeit werden nun die erfahrungen und erkenntnisse der beteilig-
ten agenturen in einem leitfaden gebündelt. die kostenfrei erhältliche bro-
schüre steht im internet unter teilhabe.bagfa.de/erfahrungen/ zum Herun-
terladen bereit.



gleichzeitiger anschaffung einer entsprechenden
fachsoftware.

2.  Kontaktaufnahme mit allen im Verbandsgebiet tä-
tigen privaten abfuhrunternehmen und Container-
diensten. diesen wurde eine kompakte information
zur rechtslage zugesandt, verbunden mit der bitte
um einen fairen umgang. gewerbliche Kunden soll-
ten durch die privaten entsorger darauf hingewie-
sen werden, dass es andienungspflichtigen oder be-
seitigungspflichtigen restabfall gibt, für den gemäß
§ 7 gewabfV eine Pflichtrestmülltonne des öre auf-
zustellen oder anzufordern ist.

3.  anpassung der eigenen abfallentsorgungssatzung
unter einarbeitung der neuen inhalte der stgb
nrW-Mustersatzung.

4.  entwicklung eines gewerbe-erhebungsbogens, der
kompakt die rechtslage der gewabfV wie auch der
eigenen satzung darstellt und auf einem abzutren-
nenden blatt alle felder für angaben zum entste-
hungsort des abfalls, zu den Mengen, den beschäf-
tigten sowie der gefäßanforderung enthält.

5.  abgleich der gewerbebetriebe mit den gebühren-
und behälter-Veranlagungsdaten beim asto.

Mehrzahl bereits dabei Hier stellte sich heraus,
dass die überwiegende Mehrzahl der abfall produzie-
renden stellen bereits an die öffentlich-rechtliche ab-
fallentsorgung angeschlossen war, besonders wenn es
sich um Mischnutzung handelte. freilich lag der fokus
auf betrieben ohne einen solchen anschluss. diese
wurden angeschrieben und aufgefordert, einen ent-
sprechenden fragebogen auszufüllen. 
dieses Verfahren war äußerst arbeitsintensiv, da kei-
neswegs alle angeschriebenen die rücksendefristen
einhielten. in vielen fällen zeigten sich „unstimmigkei-
ten“ in den antwortbögen in bezug auf mögliche ab-
fallmengen respektive die anzahl von Mitarbeiter/in-
nen. teilweise konnten solche abweichungen ohne
großen aufwand korrigiert werden, da viele unterneh-
men sich im internet präsentieren und hier auch die
anzahl der beschäftigten nennen.
so war es auch keine seltenheit, dass die asto-Mitar-
beiter/innen etwa lediglich in einem lebensmittel-
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Mit der novellierung der gewerbeabfallverordnung 2017
stellten sich dem abfall-sammel- und Transportverband
Oberberg viele Vollzugsprobleme, die aber mittlerweile 
gelöst worden sind

Umsetzung der 
Gewerbeabfallverordnung 

ls im Jahr 2002 absehbar war, welche inhalte
die zum 01.01.2003 in Kraft tretende gewer-

beabfallverordnung (gewabfV - bgbl. i, 2002, s.
1938 ff) mit sich bringen würde, musste in allen be-
reichen - öffentlich und privat - analysiert werden,
welche auswirkungen dies auf die aufgabenerledi-
gung in der Praxis haben würde. naturgemäß
konnte man dabei auf keine erfahrungswerte,
Kommentare oder gerichtsentscheidungen zurück-
greifen. 
seitdem sind -bis zum inkrafttreten der novellierten
gewabfV am 01.08.2017 (bgbl. i 2017, s. 896 ff) - sehr
viele urteile ergangen. diese waren anfangs - wie so
oft - konträr und somit für Praktiker nicht wirklich
hilfreich. im laufe der Jahre wurden bestimmte ge-
sichtspunkte und Konturen durch die rechtspre-
chung deutlicher herausgearbeitet und konnten so-
mit in die tägliche arbeit einfließen.
Wie ist der abfall-sammel- und transportverband
oberberg (asto) als kommunaler Zweckverband und
öffentlich-rechtlicher entsorgungsträger (öre) für
sechs städte und gemeinden im oberbergischen
Kreis mit rund 150.000 einwohner/innen und einer
fläche von 422 Quadratkilometern mit dieser kom-
plexen aufgabe umgegangen? folgende schritte
wurden unternommen:

1.   aufbau eines gewerberegisters mit unterstützung
der ordnungsämter der Mitgliedskommunen unter

a

Burkhard Rösner
ist geschäftsführer
des abfall-sammel-
und transportver-
bandes oberberg

DER AUTOR

Die Gewerbeabfallverord-
nung schreibt die getrennte
Sammlung unterschiedlicher
Stoffe vor
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markt oder discounter die dort anwesenden Mitarbei-
ter/innen gezählt und das schild an der ladentür mit
den - meist langen - Öffnungszeiten fotografiert haben.
so konnte man recht einfach auf diese fakten hinwei-
sen, die nicht mit den angaben der erhebungsbögen
übereinstimmten. da hier auch arbeitsrechtliche ge-
sichtspunkte zutage traten, konnten in nahezu allen
fällen vernünftige lösungen gefunden werden.

Großbehälter abbestellt Jedoch wurde der asto
auch mit vielen abbestellungen von großbehältern zu-
gunsten der kleinsten Pflichtrestmülltonne gemäß der
beschäftigtenzahl konfrontiert. Hier waren die dis-
counter besonders aktiv. da aber auch die beschäftig-
ten des asto regelmäßig in unterschiedlichen lebens-
mittelmärkten einkaufen gehen, hat jede(r) einmal
bewusst notiert, wie viele Papierkörbe und riesige
„draht-Mülleimer“ auf dem gelände, dem Parkplatz,
im eingangsbereich sowie an weiteren orten zu finden
waren und welche abfälle dort eingeworfen wurden.
Wenn die Marktleiter/innen mit diesen täglich allein
dort anfallenden abfallmengen konfrontiert wurden,
kam es nicht selten vor, dass diese die anweisungen ih-
rer Zentrale zur reduzierung der angemeldeten rest-
müllgefäße nicht nachvollziehen konnten. denn ihnen
war sehr wohl klar, welche Mengen an Müll sie vor ort
zu beseitigen hatten.
in den gesprächen zeigten sich alle Marktleiter/innen
einsichtig, dass die abfallbehälter zu einem großen
teil mit Verpackungsmaterial gefüllt waren. Jedoch
konnte aus den bekannten gründen - mangelnde Zeit,
aspekte der Hygiene und Ähnliches - keine nachträgli-
che sortierung durch das Personal erfolgen.

Graue Restmüll-Entsorgung da im regelfall keine
weiteren großbehälter von privaten entsorgern zu se-
hen waren - bis auf Pressen für die PPK-fraktion im ein-
zelfall -, wurde auf nachfrage, wohin diese täglich an-
fallenden erheblichen abfallmengen transportiert
wurden, bereitwillig auskunft gegeben. daraus wurden
teilweise Verstöße gegen andere rechtsvorschriften of-
fenkundig, die vom  asto im rahmen der weiteren Ver-
handlungen als argument verwendet wurden. 
Parallel dazu wurden die fest angestellten fahrer des
vom asto beauftragten abfuhrunternehmens befragt,
wie sich die situation vor ort am abfuhrtag darstelle.
Hier wurde häufig die information gegeben, dass die
behälter regelmäßig zu voll oder zu schwer seien. 
so entwickelte sich eine gewisse Kooperation, indem
die verantwortlichen Marktleiter/innen bei ihrer Zen-
trale massiv einforderten, dass ihnen eine ausreichen-
de anzahl von restmüllbehältern zugestanden wird.

gleichzeitig verstärkte der asto den druck über die er-
hebungsbögen und den sich daraus ergebenden
schriftverkehr. dies führte beispielsweise dazu, dass 
eine discounterkette sämtliche anträge auf tausch der
1.100-liter-restabfallbehälter in 60-liter-restabfall-
tonnen zurückzog. 

Konzepte nicht plausibel Viele andere gewerbe-
betriebe stellten ebenfalls einen antrag auf kleinere
restabfallbehälter und begründeten dies mit einem
neuen umwelt- und abfallsortierkonzept. diese Kon-
zepte wurden vom asto eingefordert und entpupp-
ten sich regelmäßig als oberflächliche interne Hin-
weise, in bestimmten fällen eine trennung von
abfällen im betrieb vorzunehmen. 
als diese unterlagen nicht vom asto akzeptiert und
weitreichendere unterlagen eingefordert wurden,
kam häufig keine oder nur eine unzureichende rück-
meldung. in solchen fällen brauchten die anträge auf
reduzierung der behältergröße nicht weiter bearbei-
tet werden.
nach auswertung der Meldungen seitens der gewer-
betreibenden wurde rasch eine liste mit gewerblichen
tätigkeiten angelegt, für die keine Zeit zwecks Über-
prüfung aufgewendet werden sollte, da praktisch keine
abfallmengen zu erkennen waren: Handelsvertretun-
gen, Vermittlung von Versicherungen/bausparverträ-
gen/flugtickets und Ähnliches, Messe-Hostessen, be-
rufsbetreuer, dogwalker und vieles mehr. 

Gewerbe am Wohnort die liste umfasste bald mehr
als 40 meldepflichtige gewerbliche tätigkeiten, die un-
beachtet bleiben konnten. eine stichprobenartige Über-
prüfung ergab zudem, dass diese gewerbe überwie-
gend am Wohnort der gewerbetreibenden Personen
angemeldet wurden, wo bereits aufgrund der Wohn-
nutzung genügend abfallbehälter vorhanden waren.
so hält sich der arbeitsaufwand der zu überprüfenden
grundstücke aufgrund der vielen gewerbemeldun-
gen - im abgleich zu der neu aufgebauten datenbank
und den gebührenmäßig erfassten Veranlagungsob-
jekten - bis heute in vertretbarem rahmen.
Häufig wurde auch die beratung des asto-außen-
dienstmitarbeiters in anspruch genommen. Hier wur-
de auch vom Verband als akt der fairness gegenüber
den privaten entsorgern darauf hingewiesen, dass 
bestimmte gewerbliche abfälle nicht zwingend dem
asto angeboten werden müssen. 
auch wurde bei der beratung mit augenmaß vorge-
gangen. oberste direktive: Jeder betrieb, bei dem rest-
abfall entsteht, sollte erfasst und angeschlossen wer-
den. dass hier und dort nicht immer das maximal
mögliche Volumen an restabfallbehältern aufgestellt
wurde, nahm man dabei in Kauf. aber im Hinblick auf
die größe des asto-gebiets, die anzahl der abfall pro-
duzierenden gewerbebetriebe und die zahlreichen ge-
werbemeldungen war angesichts nur eines außen-
dienstmitarbeiters Kompromissbereitschaft nötig.

Der Abfall-Sammel-
und Transport-
verband Oberberg
(ASTO) hat sämtliche
Gewerbebetriebe 
seines Einzugsgebiets
in einem Register 
erfasst
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Weitere Hinweise 
im internet unter
www.asto.de 

Verstöße
gegen 

andere rechts-
Vorschriften
wurden 
offenkundig



Wir machen es möglich.
Mit der umfassend neugestalteten und erweiterten 
Kommunalrichtlinie der NKI.

Jetzt informieren und Förderung beantragen.
www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

Mit persönlicher Beratung vom Service- und Kompetenz-
zentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)
(030) 390 01 - 170
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Falsche Beratung bedauerlicherweise wurden ge-
rade in der anfangszeit von den außendienst-Mitar-
beiter(inne)n der Privatwirtschaft oft falsche bera-
tungen durchgeführt, und viele betriebe mussten
anschließend private restabfallbehälter wieder ab-
bestellen, da sie diese vom asto zu übernehmen
hatten. dies wurde konsequent durchgesetzt. Über
solch falsche beratung waren die betriebe wenig er-
freut, sodass es bei den privaten entsorgern im Zu-
ständigkeitsbereich der asto zu einem umdenken
kam.
auch der asto hatte einige schwierige fälle zu lösen,
die letztendlich nur über die rechtsprechung zu klä-
ren waren. obergerichte hatten in letzter instanz
festgelegt, dass ein erzeuger und besitzer gewerbli-
cher abfälle nur dann auf eine Pflichtrestmülltonne
verzichten kann, wenn er nachweist, dass bei ihm
keine abfälle zur beseitigung anfallen1. diese urteile
bestätigten im nachhinein die Vorgehensweise des
asto, indem in pseudo-gewerbliche tätigkeiten oh-
ne konkret erkennbare abfallproduktion von anfang
an keine arbeitszeit investiert wurde.
abfall produzierende gewerbliche tätigkeiten oder
betriebe konnten bundesweit bis heute noch keinen
nachweis erbringen, dass bei ihnen keine beseiti-
gungspflichtigen restabfälle anfallen. dies wird
auch nicht gelingen, da solche abfälle immer dort
anfallen, wo Menschen leben oder arbeiten. Mit die-
ser rechtsprechung im rücken konnte die arbeit
beim asto gleichmäßig und sicherer als vorher ver-
richtet werden. auch gab es keine gerichtsverfahren
mehr vor ort.

Pflichttonne geblieben als bekannt wurde, dass
die gewabfV überarbeitet werden und 2017 eine
neue gewabfV in Kraft treten sollte, war für den 
asto von größtem interesse, frühzeitig zu erfahren,
ob geplant war, die „Pflichtrestabfalltonne“ in der
neuen Verordnung zu streichen. dies war aber nicht
der fall. 
der schwerpunkt der neuen gewabfV liegt auf der
Pflicht zur getrennthaltung von abfällen und auf
den Verwertungswegen. die Pflicht zur nutzung
kommunaler restabfallbehälter hat sich aufgrund
der realität offensichtlich so gut bewährt und hat
auch akzeptanz gefunden, sodass der gesetzgeber
keine notwendigkeit sah, hieran etwas zu ändern.
da der asto im laufe der Jahre eine detaillierte da-
tenbank und darauf gestützt eine lückenlose Über-
wachung aufgebaut hat, fallen zur Prüfung nahezu
nur noch neubauten in gewerbegebieten an. an den
bestehenden gewerbestandorten oder in gebäuden
mit Mischnutzung sind meistens ausreichend abfall-
behälter vorhanden, da es sich oft nur um den Wech-
sel einer gewerblichen nutzung handelt. ◼

1 BVerfG, Beschluss v. 19.07.2007 - Az.: 1 BvR 1290/05; BVerwG, Urteil vom
17.02.2005 - Az.: 7 C 25.03 und BVerwG, Urteil vom 01.12.2005 Az.: 10 C
4.04 u.a.

für nutzfahrzeuge und Müllfahrzeuge gibt es mittlerweile
alternativen zum konventionellen Dieselantrieb, wobei sich
die Elektromobilität noch im Entwicklungsstadium befindet

Abfallabfuhr leise und
emissionsfrei

anz gleich ob bei daimler in stuttgart, bei Man
in München oder bei Volvo in göteborg: die

aufregung unter europas lastwagenherstellern ist
groß. die Pläne der eu, Co2-ausstoß und Kraftstoff-
verbrauch von schweren lastwagen und bussen per
gesetz stark zu beschränken, stößt in der branche auf
breite ablehnung. bernhard Mattes, Präsident des
Verbandes der deutschen automobilindustrie (Vda),
bezeichnete die Vorgaben als „nicht umsetzbar“. 
das europaparlament hat sich am 20.02.2019 für eine
Verpflichtung der lkw-Hersteller ausgesprochen, den
durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß ihrer fahr-
zeuge bis 2025 um 20 Prozent und bis 2030 um min-
destens 35 Prozent zu senken. bezugspunkt ist jeweils
das Jahr 2019. 
die abgeordneten wollen mit der erstmaligen Vorga-
be von reduktionszielen verhindern, dass die klima-
schädlichen emissionen des Verkehrssektors weiter
ansteigen. denn der lkw-Verkehr ist für rund sechs
Prozent des gesamten Co2-ausstoßes in europa ver-
antwortlich.

Druck der EU aus sicht der eu-Kommission ist das
nahziel für 2025 bereits mit heute verfügbaren tech-
nologien erreichbar. die branche und fachleute wider-
sprechen. sie halten die Ziele für „enorm ambitioniert“.
denn die entwicklungszyklen im lkw-segment liegen
teilweise bei 15 Jahren - doppelt so lang wie bei Pkw. 

Andreas Pokropp
ist Projektleiter
kommunale 
beschaffung der
Kommunalagentur 
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die eP-abgeordneten wollen die Hersteller auch
zwingen, zügig fahrzeuge mit alternativen antrieben
auf den Markt zu bringen. doch gibt es überhaupt
ein solch hohes elektrifizierungspotenzial für die
truckflotte? Probleme wie das große gewicht der
batterien, deren entsorgung und die zurzeit langen
ladezeiten sind noch ungelöst. Möglicherweise stel-
len brennstoffzellenantrieb und Wasserstoff als
treibstoff für schwere trucks eine alternative dar.
doch es fehlt dazu die infrastruktur.
Welche technologien, antriebe und ideen zur umset-
zung gibt es bereits heute? angesichts eines schwer
durchschaubaren dschungels an fördermöglichkeiten,

der investitionen eher
hemmt als beschleu-
nigt, sind Kommunen
und kommunale be-
triebe häufig unzurei-
chend über alternati-
ven zum dieselantrieb
informiert. 

Strom mit Defizi-
ten soll tatsächlich
der fuhrpark umge-
stellt werden, wird zu-
meist an elektrofahr-
zeuge gedacht. Hier

gibt es jedoch große defizite im bereich der nutzfahr-
zeuge ab 7,5 tonnen oder auch der Zugfahrzeuge. elek-
trofahrzeuge sind bisher nicht geeignet, anhänger zu
ziehen. die reichweite ist zu gering, die nötige leis-
tung ist nicht gegeben, die lade-infrastruktur ist in vie-
len regionen lückenhaft und die fahrzeuge sind ex-
trem teuer in der anschaffung. 
fahrzeuge mit gasantrieb - Compressed natural gas
/ Cng - werden häufig nicht wahrgenommen - unter
anderem, weil es hier keine förderung gibt. dabei kön-
nen Cng-fahrzeuge in der leistungsfähigkeit und der
reichweite überzeugen. Zudem werden sie von meh-
reren bekannten fahrzeugherstellern angeboten. 
im europäischen ausland gibt es bereits sehr gute
Projekte in der Praxis. so ist in Madrid und in barcelo-
na ein drittel der stadtbusse als Cng und Hybrid
(Man lion´s City Cng) im einsatz. auch in Warschau
fahren bereits 110 Modelle dieses typs. 

Vorteil Gasantrieb ein Cng-bus verursacht im Ver-
hältnis zu einem euro-6-dieselantrieb bis zu 33 Pro-
zent weniger feinstaub und 50 Prozent weniger stick-
oxid. Hinzu kommt, dass diese busse bis zu 50
Prozent weniger lärm verursachen. denn Methan
verbrennt harmonischer als dieselkraftstoff. in
deutschland haben einige Kommunen wie etwa ol-

denburg oder augsburg ebenfalls ihre busflotte auf
Cng umgestellt. 
abgesehen von bussen ist der Cng-antrieb auch in
nutzfahrzeugen möglich. so haben die berliner
stadtreinigungsbetriebe (bsr) einige sammelfahr-
zeuge auf Cng umgestellt. in berlin wird dabei auch
selbst hergestellter Cng-treibstoff verwendet. eine
biogasanlage bereitet bioabfälle und landwirtschli-
che abfälle zu biomethan auf. auf diese Weise ent-
steht ein geschlossener energie- und Co2-Kreislauf. 

Schritt zum Hybridsammler daneben wird elek-
tromobilität trotz aller schwierigkeiten weiterentwi-
ckelt. so gibt es beispielsweise Hybridlösungen für
den abfallsammelbetrieb. bei diesen serienreifen
fahrzeugen werden der aufbau oder die schüttung
komplett mit schwachstrom betrieben. sie benöti-
gen somit nur noch einen 24 Volt-anschluss und wer-
den nicht mehr von einem nebenantrieb des Ver-
brennungsmotors versorgt. 
der strom wird von der lichtmaschine des fahrge-
stells erzeugt - somit also auch vom Verbrennungs-
motor. dies geschieht aber deutlich energiesparen-
der. Zu erwähnen ist auch die reduzierung des lärms.
der betrieb ist extrem ruhig und erzeugt einen lärm-
pegel von weniger als 57 db (a). als beispiel für ein
solches Hybridkonzept ist die olympus omniMaXe
des Herstellers Hs fahrzeugbau zu nennen. 
auf der entsorgungsmesse ifat 2018 in München vor-
gestellt wurde das erste zu 100 Prozent elektrisch an-
getriebene Hecklader-abfallsammelfahrzeug: das
eCollect der terberg rosroca group. Mit modernstem
Chassis, aufbau, automatiklifter und telematik-tech-
nologie bietet das fahrzeug die Möglichkeit einer
vollständig emissionsfreien abfallsammlung. das
eCollect geht laut Hersteller ende 2019 in Produktion. 
auf der internationalen automobil-ausstellung iaa
2018 präsentierten die fahrgestell-Produzenten Vol-
vo und renault mit dem e-rotopress und e-Vario-
press gleich zwei elektrische aufbauten des aus-
rüsters faun. somit setzt dieser sein Ziel „null emis-
sionen“ bei der entsorgung konsequent um. 

Akku-Ladung nachts eine weitere option bei dem
bemühen um geringen Kraftstoffverbrauch und nied-
rige geräuschemissionen ist der im „Plug in-Verfah-
ren“ aufzuladende batteriesatz für den elektrischen
betrieb des aufbaus und des lifters von abfallsam-
melfahrzeugen. dieses system wird bei faun als e-
Power bezeichnet. 
bei konventionellen fahrzeugen liefert der fahrmo-
tor über die mit dem nebenantrieb verbundene Pum-
pe energie für die Verdichtung und das entleeren der
behälter. bei e-Power-fahrzeugen liefert ein batte-
riepaket, welches über nacht geladen werden kann,
die energie für den betrieb des aufbaus und des lif-
ters. dieses system ist vergleichbar mit dem olympus
omniMaXe. 

https://www.hs-
fahrzeugbau.de/de/
produkte/eCollect/

https://www.faun.
com/produkte/
alternative_antriebe/
bluepower/

Weitere infos im
internet

In dem Fahrzeugkonzept
„Bluepower“ sind Brenn-
stoffzellen- und Batte-
rien-Technologie für den
Antrieb kombiniert
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Immer mehr Kommunen setzen bei
der Abfallentsorgung gasbetriebene
Sammelfahrzeuge ein
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alternativ werden auch hier vollständig elektrische
antriebsmodelle entwickelt. so ist bei faun für das
Jahr 2019 ein testbetrieb sogenannter bluepower-
fahrzeuge geplant - ein vollelektrisches fahrgestell
mit batterie kombiniert mit Wasserstoff-brenn-
stoffzelle zur ausdehnung der reichweite (range-
extender). 
das fahrgestell ist mit Hochvolt-batterie als energie-
speicher und mit elektrischem Motor ausgestattet.
das reicht pro tag für zwei touren à zehn tonnen ab-
fall. die akku-Kapazität beträgt 85 Kilowattstunden,
die schnellladezeit 30 Minuten. 48 lithium-eisen-
Phosphat(lifePo)-Module à 20 Kilogramm wiegen
insgesamt 960 Kilogramm.

für beide antriebe - fahrgestell und Müllsammler-
aufbau - wird ein modulares system zur leistungs-
steigerung entwickelt. dieses besteht aus einer
brennstoffzelle und einer auswahl unterschiedlich
großer Wasserstofftanks. der damit erzeugte strom
kann sowohl die fortbewegung des fahrzeugs -
reichweite bis 650 Kilometer - als auch den betrieb
des Müllsammel-aufbaus unterstützen. diese tech-
nologie wird auch bei Kehrmaschinen eingesetzt.

Trend zum Kleinsammler auch der dritte nam-
hafte Hersteller von abfallsammeltechnik, die Zöller-
Kipper gmbH, bietet 24 Volt-aufbauten an. Hier ist
beispielhaft die e-delta 2307 Premium elektrisch 24
V zu nennen. ein interessanter trend ist hier zu beob-
achten, indem immer mehr Klein- und Kleinstsamm-
ler entwickelt werden. als Motivation ist neben der
sparsamkeit solcher fahrzeuge sicherlich auch die
Problematik enger innenstadtstraßen oder das Ver-
meiden von rückwärtsfahrten zu nennen.
somit bleibt festzuhalten, dass es zu elektro-antrieben
durchaus alternativen gibt und ebenfalls einige inte-
ressante antriebsmodelle als alternative zum diesel-
Verbrennungsmotor existieren. Mut macht, dass alle
Hersteller von aufbauten auf unterschiedlichen ebenen
entwickeln, testen und ihre Produkte zur Marktreife
führen. diese entwicklungen werden sich mit sicher-
heit auch in anderen nutzfahrzeugen wiederfinden. ◼

Das Tanken von Gas bei CNG-Antrieb dauert ebenso lang
wie das Betanken von Diesel- oder Benzinfahrzeugen
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ie rheinischen Versorgungskassen (rVK) stel-
len zum 1. Januar 2020 die finanzierung der

beihilfekasse von einem erstattungsmodell auf ein
umlagemodell um. dies hat der rVK-Verwaltungs-
rat im dezember 2018 einstimmig beschlossen. 
die Änderung der satzung ist bereits veröffent-
licht (gV. nrW. ausgabe 2019 nr. 2 vom 4.2.2019
seite 18). 
ein grund für die umstellung: Zum 1. Januar 2021
ändert sich das umsatzsteuergesetz (ustg). Viele
leistungen, die juristische Personen des öffent-

Mit der abkehr vom Erstattungsmodell zum Jahresbeginn
2020 vermeiden die rheinischen Versorgungskassen das 
anfallen von Umsatzsteuer und geben den Kommunen 
planungssicherheit

Finanzierung der Beihilfe
künftig per Umlage

D

Refinanzierung der
Beihilfe für kommunale

Beschäftigte wird bei den
Rheinischen Versorgungs-
kassen auf ein modernes

Verfahren umgestellt
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ihrer beihilfeberechtigten durchaus haushaltsrele-
vant werden. so kommen in der Praxis der beihilfe-
kasse immer wieder behandlungskosten von
mehreren zehntausend euro bis hin zu sechstelli-
gen beträgen vor. dies ist für die Kommunen nicht
planbar. 
Vereinzelt haben Verwaltungen zur absicherung
dieses risikos sogenannte rückdeckungsversiche-
rungen abgeschlossen. diesen Versicherungsschutz
erreicht die gemeinschaft der Mitglieder künftig
auch im geschäftsfeld der beihilfekasse direkt
durch die umlagefinanzierung. in den bereichen
beamtenversorgung und Zusatzversorgung gibt es
die solidarische umlagefinanzierung bereits seit
Jahrzehnten.

Weniger Verwaltungsaufwand das beihilfeum-
lageverfahren der rVK ist von der Prämisse geleitet,
Verwaltungsaufwand sowohl aufseiten der Kasse als
auch aufseiten des dienstherrn so gering wie mög-
lich zu halten. Jeweils im sommer wird die Höhe der
umlage je beihilfeberechtigter Person inklusive der
nicht selbst beihilfeberechtigten angehörigen vom
Verwaltungsrat beschlossen. die jährliche beschluss-
fassung erfolgt zur einbeziehung der Kostensteige-
rungen im gesundheitswesen. 
die dann feststehenden Preise versetzen die Kom-
munen frühzeitig für die Haushaltplanung in die
lage, den beihilfeaufwand für das folgejahr abzu-
schätzen. satzungsrechtlich ist in der Zeit vom 1.
oktober bis zum 30. november vorgesehen, dass
die rVK-Mitglieder über eine Meldedatei nament-
lich alle beihilfeberechtigten zum stichtag 30. sep-
tember mitteilen. 
im dezember erhalten sie dann von der beihilfe-
kasse einen bescheid über die im folgejahr zu 
zahlende gesamtumlage, mit der bereits der Ver-
waltungsaufwand pauschal abgegolten ist. die ge-
sonderte erfassung, wie viele anträge und belege
bearbeitet worden sind, erübrigt sich damit. dies
führt insbesondere angesichts des sich ändernden
einreicheverhaltens durch die verstärkte nutzung
der beihilfe-app zu einer einfacheren und eher an-
gemessenen Kostenverteilung. 

Soll-Ist-Abrechnung im Folgejahr ab dem 
1. Januar 2020 zahlen die dienstherren jeweils zum
ersten eines Monats ein Zwölftel des Jahresumla-
gebetrages. eine individuelle spitzabrechnung 
erfolgt nicht. etwaige Überschüsse oder fehlbe-
träge werden im folgenden umlagejahr bei der um-
lagepreisgestaltung mitberücksichtigt. 
somit vermeidet die umstellung auf umlagefinan-
zierung das anfallen von umsatzsteuer und schafft
darüber hinaus für den kommunalen Haushalt Pla-
nungssicherheit sowie Versicherungsschutz für un-
vorhersehbaren aufwand - dies alles bei deutlicher
reduzierung des Verwaltungsaufwandes.  ◼

lichen rechts bislang umsatzsteuerfrei anbieten,
sind ab diesem Zeitpunkt steuerpflichtig. es galt
daher, eine gestaltung zu finden, die auch weiter-
hin umsatzsteuerfrei die sinnvolle bündelung von
spezialaufgaben wie die beihilfebearbeitung bei
den Versorgungskassen ermöglicht.
in einer kassenübergreifenden arbeitsgruppe zeigte
sich recht schnell, dass der „Königsweg“ in einer
umlagelösung zu finden ist. denn schon heute fi-
nanzieren kommunale Versorgungskassen die bei-
hilfebearbeitung überwiegend solidarisch über eine
umlagelösung. diese finanzierungsform erfüllt den
tatbestand einer Versicherungsleistung nach dem
Versicherungsteuergesetz, wofür das umsatzsteu-
ergesetz steuerfreiheit vorsieht. 

Schwankungen ausgleichen neben dem Ziel, die
beihilfegewährung nicht um einen umsatzsteuerauf-
schlag zu verteuern, trägt die umlagelösung aber auch
dem Wunsch der Mitglieder nach besserer Planbarkeit
ihrer Haushalte rechnung. so ist der beihilfeaufwand
einzelner Mitglieder stärkeren schwankungen unter-
worfen als bei der gesamtheit der rVK-Mitglieder. 
für die einzelne institution oder Verwaltung als
dienstherr können schwerwiegende erkrankungen

Robert Helpenstell
ist leiter geschäfts-
bereich beamten-
versorgung / 
beihilfen bei den
rheinischen 
Versorgungskassen
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ENERGIEVERSORGUNG

Weil die niederlande aus Umweltschutzgründen die gasförderung beenden, 
müssen regionen im Westen und norden Deutschlands auf nutzung von gas 
mit höherem Brennwert umgestellt werden

Vom L-Gas zum H-Gas

ie umstellung der gasversorgung von l-gas auf
H-gas zählt zu den größten infrastrukturprojek-

ten in deutschland. durch die abnehmende Verfüg-
barkeit von gas mit niedrigem brennwert - l-gas -
bedeutet das Projekt die umstellung sämtlicher l-
gasnetze auf gas mit höherem brennwert - H-gas. 
der großteil des l-gases wird in den niederlanden
in der Provinz groningen gefördert und über ein
rohrleitungsnetz nach deutschland transportiert.
durch die jahrelange erdgasförderung kam es in
groningen vermehrt zu erdbeben, welche zu finan-
ziellen schäden und zu Verunsicherung bei der be-
völkerung geführt haben. 
Vor diesem Hintergrund hat das oberste Verwal-
tungsgericht der niederlande eine sukzessive re-
duzierung der erdgasförderung und deren ende bis
2030 verfügt. um in deutschland die Versorgungs-
sicherheit aufrecht zu erhalten, wurde dem ent-
sprechend die umstellung der gasversorgung bis
zum Jahr 2030 von l-gas auf H-gas beschlossen. 

Leitungsnetz ausbauen dafür sind eine reihe
von Maßnahmen, sowohl aufseiten der fernlei-

tungsnetzbetreiber als auch aufseiten der Verteil-
netzbetreiber durchzuführen. das fernleitungsnetz
muss so ausgebaut werden, dass das zusätzlich be-
nötigte H-gas in das heutige l-gasgebiet geleitet
werden kann. 
darüber hinaus sind die Verteilnetzbetreiber ver-
pflichtet, die gasgeräte der Verbraucher/innen ent-
sprechend anzupassen. denn durch die umstellung
der gasqualität erhöht sich der brennwert, sodass
für dieselbe leistung weniger gas in die geräte ein-
zuströmen hat. 
für die umstellung werden vor allem technische lö-
sungen zur anpassung der gasgeräte und ein Zeit-
plan benötigt, wobei jederzeit die gasversorgung
sichergestellt sein muss. betroffen sind schätzungs-
weise 5,5 Mio. gasgeräte bei rund vier Mio. Kunden
und Kundinnen in Privathaushalten, gewerbe und
industrie.

Mehr Fachkräfte nötig durch die steigende an-
zahl umzustellender gasgeräte pro Jahr erhöht sich
der bedarf an qualifiziertem fachpersonal. im Jahr
2021 wird mit 550.000 geräten pro Jahr die maxi-

Bis 2030 wird die
Gasversorgung in

Nordrhein-Westfalen
auf das energie-
reichere H-Gas

umgestellt
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male anzahl der umstellungen erreicht. installati-
onsunternehmen müssen sich für die erhebungs-,
anpassungs- und Kontrollarbeiten entsprechend
der dVgW-richtlinien qualifizieren. 
durch die große bandbreite unterschiedlicher gasge-
räte ist zudem ein entsprechendes fachwissen erfor-
derlich, um neben den geräteinformationen auch ein
umfassendes bild über dessen Zustand ermitteln zu
können. der Personalbedarf während der umstel-
lung wird auf 1.000 Monteure geschätzt. 
neben dem fachpersonal müssen auch die Hersteller
der gasgeräte frühzeitig informiert werden. 
diese haben dafür sorge zu tragen, dass alle beschaf-
fungs-, fertigungs- und logistikmaßnahmen recht-
zeitig bereitgestellt werden. für die Kalkulation der
benötigten ersatzteile ist eine exakte erfassung aller
im umstellungsgebiet installierter gasgeräte hin-
sichtlich Hersteller, typ, seriennummer, baujahr und
Zustand erforderlich. 

Sonderfall Industrie und Gewerbe neben der
umstellung der regulären Verbraucher/innen wie
beispielsweise Haushaltskund(inn)en stellen sich
große Herausforderungen bei den sonderver-
brauchskunden wie industrie und gewerbe. für die
industrielle anwendung von erdgas eröffnet sich
ein breites branchenspektrum. daher gibt es eine
Vielzahl von gas verbrauchenden einrichtungen
wie etwa Heizkessel, thermoprozess- anlagen, gas-
turbinen oder gasmotoren. 
bei der nutzung von erdgas in der industrie ist ne-
ben der umstellung der gasgeräte auch die auswir-
kung auf die endprodukten zu beachten, wenn erd-
gas im Produktionsprozess eingesetzt wird. daher
muss die anpassung in enger abstimmung von

netzbetreibern, industriekunden und installations-
unternehmen erfolgen.
die umstellung eines netzgebiets kann in drei Pha-
sen unterteilt werden. in der ersten Phase erfolgt die
organisation der umstellung. dabei wird ein konkre-
ter Plan mit den Zuständigkeiten, Verantwortlichkei-
ten und einer genauen terminabfolge erarbeitet. 

Erfassung der Gasgeräte die zweite Phase um-
fasst die Vorbereitung der umstellung. Hier beginnt
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Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar für die Praxis von Torsten Heuser, 1. Auflage 2018; 324
Seiten, Printausgabe 39,90 Euro, DIN A5, kartoniert, ISBN 978-3-7922-
0243-2, Digitalausgabe 19 Euro p. a. für 1 - 3 Nutzer, 2 Jahre Mindest-
bezug, ISBN 978-3-7922-0244-9, Verlag W. Reckinger, Siegburg

die Verwaltungsvollstreckung ist zentraler aufgabenschwerpunkt
der kommunalen Vollzugs- und Vollstreckungsbehörden. sie war in
den vergangenen Jahren durch eine erhebliche Zunahme von Voll-
streckungsfällen geprägt.
dieser neue Kommentar unterstützt den Praktiker mit vielen hilf-
reichen erläuterungen bei der täglichen anwendung des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes nordrhein-Westfalen, um in diesem
schwierigen aufgabenbereich unter berücksichtigung von literatur
und rechtsprechung ermessensfehlerfreie entscheidungen herbei-
führen zu können. der umfangreiche anhang enthält u. a. die aus-
führungsverordnung und die Verwaltungsvorschriften zum
Verwaltungsvollstreckungsgesetz. 
torsten Heuser, stellvertretender Vorsitzender des bundesaus-
schusses für das Verwaltungszwangsverfahren des fachverbandes
der Kommunalkassenverwalter e. V., leitet die finanzabteilung der
Verbandsgemeinde Hahnstätten.

az.: 41

Sammlung gerichtlicher 
Entscheidungen für Feuerschutz
Einzelplatzlizenz der CD-ROM „Sammlung gerichtlicher Entscheidun-
gen“, Ausgabe 2019, Feuerwehrservice NRW GmbH, Wuppertal, Tel.:
0202 317712-30, Fax: 0202 317712-630, E-Mail: info@vdf-shop.de.,
75,90 Euro. 

die sammlung gerichtlicher entscheidungen für feuerschutz, ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz mit 9.070 entscheidungen
deutscher und europäischer gerichte in leicht verständlichen ori-
entierungssätzen ist eine gute arbeitshilfe. Mit den leicht bedien-
baren suchfunktionen und registern findet man auf schnellstem
Wege alle erfassten urteile zur entsprechenden rechtsvorschrift
oder den eingegebenen stichworten. 
die datensätze lassen sich einzeln ausdrucken oder in andere texte
übernehmen. sammlung und bearbeitung: dr. h.c. Klaus schneider,
Hamm, ehrenvorsitzender des Vdf nrW. Jährlich erscheint ein up-
date dieser Cd mit entsprechenden neuen gesetzestexten. der
jährliche update-Preis beträgt derzeit je 38,00 eur einschl. Mwst.
bei einer erstbestellung wird ein entsprechendes formular zur abo-
bestellung beigefügt.

az.: 15.1.1-003/001

Praxis der Kommunalverwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen. Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten

die detailplanung der umzustellenden teilnetze und
die technische Planung zukünftiger H-gas einspei-
sung. neben der detailplanung der netze erfolgt
auch die Vorbereitung der geräte bei den sonderver-
brauchenden und den standardverbrauchenden. bei
diesen erfolgt ein Jahr vor dem umstellungstermin
eine geräteerhebung. nach auswertung dieser infor-
mationen werden die benötigten Materialien bestellt
und es wird eine detailplanung zur anpassung er-
stellt. 
in der dritten Phase erfolgt die eigentliche umstel-
lung. dieser Prozess wird hauptsächlich von März
bis oktober durchgeführt, da dann wegen der hö-
heren außentemperaturen weniger gas durch das
netz fließt. bei der umstellung werden die notwen-
digen technischen einrichtungen durch die netzbe-
treiber umgestellt oder in betrieb genommen. 
die fernleitungsnetzbetreiber sind zugleich ver-
pflichtet, ausreichend H-gas an den netzkopp-
lungspunkten bereitzustellen. bei den sonderver-
brauchern und den standardverbrauchern erfolgt
nun die anpassung der gasverbrauchsgeräte. im
nachgang wird bei zehn Prozent der umgestellten
Verbrauchsstellen eine Qualitätskontrolle durchge-
führt. dabei geschieht ein soll-/ist-abgleich der
umgestellten gasgeräte.

Kosten umgelegt finanziert wird die gas-um-
stellung durch eine umlage. abgedeckt sind dabei
alle aufwendungen der netzbetreiber, die gemäß §
19a energiewirtschaftsgesetz (enWg) ihr gasnetz
auf H-gas umstellen. die umlage wird weiterge-
reicht an alle netzkunden, die regelmäßig gas aus
dem fernleitungsnetz entnehmen und dement-
sprechend ausspeiseentgelt zahlen. 
das instrument der umverteilung über eine umla-
ge wurde unter sozialen aspekten nach dem soli-
daritätsprinzip gewählt. dadurch soll eine höhere
akzeptanz für die umstellung erreicht werden. Zum
01.01.2017 wurde eine bundesweite „sozialisie-
rung“ der umstellungskosten beschlossen. damit
werden alle Haushalte und großunternehmen glei-
chermaßen belastet. Zudem wird eine ungleiche
belastung durch unterschiedliche umstellungszeit-
punkte der beiden Marktgebiete ausgeschlossen.
die genauen Kosten der umstellung sind derzeit
schwer zu beziffern. Zum einen ist die exakte an-
zahl der gasgeräte nicht bekannt und zum anderen
lässt sich der Kostenaufwand für austauschteile
und Montage nur schwer abschätzen. anfängliche
Hochrechnungen kamen auf rund 1,65 Mrd. euro,
doch diese Prognose ist bereits auf gut 2,45 Mrd.
euro korrigiert worden. 
Zusätzlich kommt es im rahmen der umstellung zu
einem aufwand von rund 187 Mio. euro bei Haus-
halts- und gewerbekunden, deren gasgeräte nicht
umgerüstet werden können. in diesem fall müssen
sie selbst eine neue anlage anschaffen. ◼
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und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge, auch
auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von Jörg Bülow, Dr. Jürgen
Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter,
Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz
Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger,
Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und
Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden,
Tel.: 0611-88086-10, Fax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de,
E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:

556. nachlieferung | Januar 2019 | doppellieferung | 84,90 euro
f 4 - soziale Wohnraumförderung - Herbert feulner, ltd. Ministe-
rialrat beim bayerischen staatsministerium des lnnern, München:
der beitrag wurde auf den aktuellen stand gebracht
g 11 nW - denkmalschutzgesetz nordrhein-Westfalen - Von Prof.
dr. dr. dimitrij davydov, fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung nrW, Köln, Prof. dr. dr. ernst-rainer Hönes, Ministerialrat a.
d., Mainz, dr. birgitta ringbeck, Ministerialrätin, auswärtiges amt,
berlin, dr. Holger stellhorn, richter, Vg arnsberg: Mit der ausru-
fung des europäischen Kulturerbejahres 2018 hat die eu das be-
wusstsein für das gemeinsame europäische erbe wecken und die
bereitschaft zu seiner erhaltung fördern wollen. unter dem Motto
"sharing heritage" stehen in deutschland - und speziell in nord-
rhein-Westfalen - erinnerungsorte, bau- und bodendenkmäler, die
die gemeinsame europäische geschichte widerspiegeln, etwa das
historische rathaus in Münster oder die baulichen Zeugnisse des
reformstils in Hagen, im fokus des öffentlichen interesses. diese
konzeptionellen Überlegungen überschneiden sich mit den aktu-
ellen kulturpolitischen diskussionen über einen zeitgemäßen
denkmalschutz in nordrhein-Westfalen und werden in der neu-
auflage erörtert. auf dem Weg zur entstaatlichung und entbüro-
kratisierung ist die bereits in der Vergangenheit die vereinfachte
landesbauordnung unter dem einfluss der Musterbauordnung
systemgerecht fortentwickelt worden. das gesetz zur Modernisie-
rung des bauordnungsrechts in nordrhein-Westfalen (bauModg
nrW) hat wichtige impulse zu einer Überarbeitung des beitrags
gegeben.

J 11 - betreuungsgesetz - Von dr. Jörg Kraemer, richter am amts-
gericht bergisch-gladbach: der beitrag wurde umfassend aktua-
lisiert, insbesondere wurden die Änderungen durch das gesetz
zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen von
ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur stärkung des selbstbe-
stimmungsrechts von betreuten eingearbeitet.

557. nachlieferung | Januar/februar 2019 | 84,90 euro
a 20 - gesetz über ordnungswidrigkeiten - Von georg Köberl, Ver-
waltungsdirektor, landeshauptstadt München, sabine effner,
Verwaltungsdirektorin, landeshauptstadt München, dr. elmar
nordhues, Verwaltungsdirektor, landeshauptstadt München und
Karl schuff, landeshauptstadt München: der text im Zusammen-
hang sowie die Kommentierung der §§ 1 - 70 oWig wurden über-
arbeitet und auf den neuesten stand gebracht.
b 1 nW - gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen
(go nrW) - Von Ministerialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held,
ltd. Ministerialrat a. d. ernst becker, beigeordneter dr. Heinrich
decker, referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr.
Markus faber, rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. roland
Kirchhof, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanzvor-
stand lars Martin Klieve, beigeordneter dr. franz Krämer, Minis-
terialrat a. d. detlev Plückhahn, stellvertreter des Präsidenten
der gemeindeprüfungsanstalt nrW a. d. Jörg sennewald, rechts-
anwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wansle-
ben, Ministerialdirigent Johannes Winkel, abteilungsdirektor
udo Kotzea und Präsident der gemeindeprüfungsanstalt nord-
rhein-Westfalen a. d. Werner Haßenkamp: diese lieferung bein-
haltet u. a. die aktualisierung der Kommentierung aus den
bereichen grundlagen der gemeindeverfassung, einwohner und
bürger, bürgermeister, Haushaltswirtschaft und rechnungsprü-
fung.
H 1 a - sgb ii - grundsicherung für arbeitsuchende - Von dr. lrene
Vorholz, beigeordnete für soziales und arbeit des deutschen
landkreistages: der beitrag wurde auf den aktuellen stand ge-
bracht, insbesondere werden die Änderungen durch das neunte
sgb ii-Änderungsgesetz erläutert.

az.: 13.0.1-002/001

am 20. und 21. März 2019 kam der Hauptausschuss des städte- und
gemeindebundes nrW in der stadt soest zu seiner 44. sitzung zu-
sammen. neben regularien wie Verbandshaushalt und nachwahlen
beschäftigte sich das gremium in zwei Podiumsdiskussionen mit
den themen digitalisierung und Mobilität. Zum ersteren hielt nrW-
Wirtschaftsstaatssekretär Christoph dammermann das impulsre-
ferat, ergänzt durch einen Praxisbericht von bürgermeister Michael
dreier aus der stadt Paderborn. die sektion Mobilität eröffnete
nrW-Verkehrsminister Hendrik Wüst mit einer grundsatzrede. dem
stellte franz P. linder, inhaber einer Kölner fachagentur für Verkehrs-
fragen, thesen zur kommunalen Mobilität gegenüber.Ausführlicher
Bericht in Ausgabe Mai 2019 von STÄDTE-UND GEMEINDERAT

StGB NRW-Hauptausschuss in Soest
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Preis für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit
die nrW-landesregierung hat 32 Projekte der deutsch-polnischen
Zusammenarbeit mit dem richeza-Preis ausgezeichnet. unter
den Preisträgern sind auch Kommunen. Jeweils 3.500 euro erhiel-
ten die stadt Versmold für den austausch zwischen dem CJd gym-
nasium und schüler/innen aus der Partnerstadt dobczyce sowie
die stadt attendorn für den Jugendaustausch im rahmen der
Partnerschaft mit rawicz. Jeweils 2.000 euro gingen an die stadt
Kerpen für den austausch der Jugendfeuerwehren der Partner-
städte Kerpen und oświęcim, die städtepartnerschaft bergisch
gladbach-Pszczyna für die ausrichtung der ersten deutsch-Polni-
schen Kulturtage sowie die stadt Kamen für einen besuch Kame-
ner bürgerinnen und bürger in der Partnerstadt sulęcin und in
trzebiechów. 

Internetportal zur Europawahl
Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 finden in den Mitgliedstaaten der
europäischen union die Wahlen zum nächsten europäischen Par-
lament (eP) statt. alle wichtigen informationen über die europa-
wahlen finden interessierte bürger/innen nun auf einem internet-
portal des eP. auf der seite www.europawahl.eu werden in 24
sprachen die nationalen Wahlvorschriften erklärt. neben länder-
spezifischen informationen wird auch der ablauf des Wahlvor-
gangs aus dem ausland beschrieben. das Portal enthält zudem ei-
nen bereich mit fragen und antworten über das europäische
Parlament, über die spitzenkandidat(inn)en und darüber, wie es
nach den Wahlen weitergeht. 

Weimarer-Dreieck-Preis ausgelobt
Zum achten Mal vergibt der Verein Weimarer dreieck e. V. 2019 in
Kooperation mit dem oberbürgermeister der stadt Weimar den
Weimarer-dreieck-Preis für zivilgesellschaftliches engagement.
bewerben können sich einzelpersonen, Vereine und institutionen,
die besondere Kontakte zwischen Jugendlichen aus frankreich, Po-
len und deutschland fördern. die trilateralen Projekte sollen ge-
genseitiges Vertrauen, gemeinsames lernen, toleranz und Weltof-
fenheit fördern. die auszeichnung ist mit 2.000 euro dotiert. eine
teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 30. april 2019 möglich,
mehr infos im internet unter www.weimarer-dreieck.org/termine-
2019/ .

European Energy Service Award 
nach Essen 
die stadt essen hat bei der diesjährigen Verleihung des european
energy service award (eesa) eine von insgesamt sieben Preisen er-
halten. ausgezeichnet wurde die stadt in der Kategorie „bestes
europäisches energiedienstleistungsprojekt“ für ihr energieein-
spar-Contracting in Kooperation mit der firma siemens. dabei
konnten durch die umfassende energetische sanierung des rat-
hauses 2018 deutlich Kosten eingespart und erheblich Kohlen-

dioxid-ausstoß vermieden werden. der eesa wird seit
2005 gemeinsam von der berliner energieagentur
und der europäischen Kommission an institutio-
nen und Projekte verliehen, die einen herausragen-
den beitrag zur förderung von energiedienstleis-
tungen erbringen.

Hauptstadt smarter 
Tourismus gesucht
die europäische Kommission sucht die europäi-
sche Hauptstadt des smarten tourismus 2020. um
den titel können sich städte bewerben, die in vier
bereichen innovative Maßnahmen im tourismus
umgesetzt haben: Zugänglichkeit, nachhaltigkeit, digitalisierung,
Kulturerbe und Kreativität. die zwei gewinnerstädte erhalten ein
Werbevideo, eine große skulptur, die an prominenter stelle instal-
liert werden soll, sowie weitere Kommunikations- und Markenun-
terstützung. die vier siegerstädte der einzelnen Kategorien wer-
den zudem mit den „european smart tourism awards 2020“
ausgezeichnet. bewerbungen sind bis 10. Mai 2019 möglich. Mehr
infos gibt es unter https://smarttourismcapital.eu/section/
european-capital-of-smart-tourism-2020-competition-launched/ .

Karlspreis für spanischen 
UN-Generalsekretär
der generalsekretär der Vereinten nationen, antónio guterres, er-
hält 2019 den aachener Karlspreis. das haben der aachener ober-
bürgermeister Marcel Philipp und der Vorsitzende des Karlspreis-
direktoriums dr. Jürgen linden bekanntgegeben. der frühere
portugiesische Ministerpräsident erhält die auszeichnung für sei-
ne Verdienste um eine neubelebung und festigung der multilate-
ralen Zusammenarbeit. „guterres handelt auf der grundlage der
gemeinsamen Werte und Überzeugungen, die die europäische
union für sich formuliert hat, nunmehr in der komplexen globalen
Welt, um Pluralismus, toleranz und dialog, grenzüberschreitende
Kooperationen, vor allem frieden, freiheit und demokratie umzu-
setzen“, heißt es in der begründung.

Innovative Ökosysteme im Wettbewerb
die eu-Kommission sucht die europäische innovationshauptstadt
2019. der titel geht an eine stadt, die sich durch innovative Öko-
systeme auszeichnet sowie bürgerschaft, öffentliche Verwaltung,
Hochschulen und unternehmen vernetzt. da der Wettbewerb aus
dem eu-rahmenprogramm „Horizont 2020“ für forschung und in-
novation finanziert wird, können sich nicht nur städte mit min-
destens 100.000 einwohner(inne)n aus der eu, sondern auch aus
mit „Horizont 2020“ assoziierten ländern bewerben. die siegrei-
che stadt erhält eine Million euro, die dahinter platzierten Kom-
munen können sich über jeweils 100.000 euro freuen. bewerbun-
gen sind bis 6. Juni 2019 möglich, mehr infos im internet unter
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/
funding-opportunities/prizes/icapital_de . ◼
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zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch
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Zuwendungen an NPD-Fraktion im 
Gemeinderat
Gewährt eine Gemeinde den Fraktionen im Gemeinderat Zuwendun-
gen, darf sie Fraktionen verfassungsfeindlicher, aber nicht verbote-
ner Parteien oder Wählervereinigungen nicht davon ausschließen.
(Orientierungssatz)

bVerwg, urteil vom 27.06.2018
- az.: bVerwg 10 Cn 1.17 -

die antragsteller, eine kommunale nPd-fraktion und deren Mit-
glieder, hatten sich im normenkontrollverfahren gegen eine sat-
zung der antragsgegnerin, einer stadt in Hessen, gewandt. diese
gewährte den gemeinderatsfraktionen Zuwendungen zu den
aufwendungen für die fraktionsgeschäftsführung. die angegrif-
fene satzung schloss fraktionen „aus Vertretern erkennbar ver-
fassungsfeindlicher Parteien/Vereinigungen“ von solchen Zu-
wendungen aus. der hessische Verwaltungsgerichtshof hatte
die ausschlussregelung für unwirksam erklärt.
die revision der stadt hatte nur teilweise erfolg. das bundesver-
waltungsgericht hat die normenkontrollanträge der einzelnen
fraktionsmitglieder als unzulässig zurückgewiesen, weil die an-
gegriffene Vorschrift nur rechte der fraktion und nicht auch rech-
te ihrer Mitglieder regelt. den normenkontrollantrag der fraktion
hat es dagegen als zulässig und begründet eingestuft.
eine solche ausschlussregelung sei rechtswidrig, weil sie den
gleichbehandlungsgrundsatz (art. 3 abs. 1 grundgesetz) verletze.
die gemeinden seien zwar nicht zu fraktionszuwendungen ver-
pflichtet, müssten aber alle fraktionen gleich behandeln, wenn
sie solche Zuwendungen gewähren. der ausschluss von fraktio-
nen verfassungsfeindlicher, nicht verbotener Parteien und Verei-
nigungen sei nicht durch sachliche gründe gerechtfertigt und die-
ne keinem verfassungsrechtlich zulässigen Zweck. Kommunale
fraktionen gehörten als untergliederungen der gemeindevertre-
tung zur kommunalen Verwaltung. Zuwendungen zur fraktions-
geschäftsführung seien dazu bestimmt, die fraktionsarbeit in der
gemeindevertretung zu finanzieren. die Verteilung dieser Zuwen-
dungen müsse sich am bedarf der fraktionsgeschäftsführung ori-
entieren. die Zugehörigkeit der fraktionsmitglieder zu einer Partei
oder Vereinigung stehe damit in keinem sachlichen Zusammen-
hang.
Überdies sei die kommunalrechtliche benachteiligung von frak-
tionen nicht verbotener Parteien oder Wählervereinigungen
nach art. 21 und art. 9 gg unzulässig. dem „nPd-urteil“ des
bundesverfassungsgerichts vom 17.01.2017 - 1 bvb 1/13 - sei nichts
anderes zu entnehmen. aus der - inzwischen umgesetzten -
Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien durch Verfassungs-
änderung von staatlicher finanzierung auszuschließen, seien
keine befugnisse der gemeinden gegenüber den gemeinderats-
fraktionen abzuleiten. fraktionszuwendungen dienten nicht der
finanzierung eventuell „hinter“ den fraktionen stehender Par-
teien. fraktionen seien teil der staatsorganisation. im gegensatz
dazu seien die Parteien im gesellschaftlichen bereich politisch
tätig. fraktionszuwendungen dürften auch nicht zur Parteienfi-
nanzierung zweckentfremdet werden. dies sei durch Kontrollen
des Zuwendungsgebers sicherzustellen.
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Überlassung einer Stadthalle an eine
Landtagsfraktion
Die Entscheidungsfreiheit einer Kommune über den Zugang zu ihrer
Stadthalle ist auch im Verhältnis zu einer Landtagsfraktion jedenfalls
durch das allgemeine Willkürverbot begrenzt. Die Vergabepraxis und
-entscheidung muss durch sachliche Gründe gerechtfertigt sein. (Amt-
liche Leitsätze)

oVg nrW, beschluss vom 28.06.2018
- az.: 15 b 875/18 -

das oberverwaltungsgericht Münster hat der stadt troisdorf auf-
gegeben, der afd-fraktion im nordrhein-westfälischen landtag die
stadthalle im Juli 2018 zur Verfügung stellen. es hat damit den er-
lass einer einstweiligen anordnung durch das Verwaltungsgericht
Köln bestätigt. die afd-landtagsfraktion plante für den
02.07.2018 eine Veranstaltung mit dem titel „afd frak-
tion vor ort - bürgerdialog“ und wollte dafür die stadt-
halle der stadt troisdorf nutzen. die stadt hatte die
Überlassung mit der begründung abgelehnt, wegen ak-
tueller bauarbeiten im bereich zwischen der stadthalle
und dem rathaus sowie zu erwartender gegendemons-
trationen und des erfordernisses eines unbehelligten
besucherverkehrs zu dem an diesem tag bis 19 uhr ge-
öffneten rathaus sei eine Veranstaltungsdurchführung
an diesem termin in der gesamtschau nicht vertretbar. 
diese erwägungen hat der 15. senat des oberverwal-
tungsgerichts nicht als tragfähig erachtet. insbesondere
sei es nach lage der dinge möglich, dass die zuständige
Versammlungsbehörde etwaige gegendemonstratio-
nen - in Kooperation mit deren Veranstalter sowie ge-
gebenenfalls auch mit der stadt - in räumlicher Hinsicht
so plant, dass es auch angesichts der baustellensituati-
on zu keinerlei gefährdungslage kommt. bei einer stadthalle han-
dele es sich um eine öffentliche einrichtung. stelle eine Kommune
diese im rahmen der durch ihre bisherige Vergabepraxis geformten
konkludenten Widmung für die durchführung von (politischen
oder anderen) Veranstaltungen zur Verfügung, entstehe dadurch
auch jenseits der einfachgesetzlichen bestimmungen ein gleich-
behandlungsanspruch aus art. 3 gg in seiner ausprägung als allge-
meines Willkürverbot in Verbindung mit dem grundsatz der selbst-
bindung der Verwaltung. 
dieses allgemeine Willkürverbot - als element des das grundgesetz
beherrschenden grundsatzes der rechtsstaatlichkeit (art. 20 abs.
3 gg) - gelte auch im Verhältnis von öffentlich-rechtlich verfassten
rechtspersönlichkeiten untereinander, weswegen offenbleiben
könne, ob eine landtagsfraktion wie die antragstellerin sich im au-
ßenrechtsverhältnis des geltend gemachten Zulassungsanspruchs
aufgrund ihrer in § 1 abs. 2 sätze 1 und 2, abs. 3 satz 1, abs. 4 sätze
1 bis 3, abs. 6 satz 1 fraktg nrW ausgeformten rechtsstellung (in
gleichsam analoger anwendung) wie die politische Partei, die sie
im Parlament abbildet, auf den gleichbehandlungsgrundsatz aus
§ 5 abs. 1 satz 1 Parteig in Verbindung mit art. 3 abs. 1, abs. 3 satz 1,
art. 21, art. 38 gg berufen kann. 
Jedenfalls sei die entscheidungsfreiheit der Kommune, in welchem
umfang Zugang zu ihrer stadthalle gewährt wird, auch im Verhält-

nis zu einer landtagsfraktion durch das allgemeine Willkürverbot
begrenzt. die jeweilige Vergabepraxis und-entscheidung müsse
durch sachliche gründe gerechtfertigt sein. dies zugrunde gelegt,
stehe der antragstellerin ein Zulassungsanspruch dem grunde
nach zu. die antragsgegnerin habe die stadthalle in der Vergan-
genheit sowohl politischen Parteien als auch fraktionen für politi-
sche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. die antragsgegnerin
habe damit eine entsprechende Vergabepraxis/konkludente Wid-
mung der stadthalle begründet, von der sie nicht ohne sachlichen
grund zu ungunsten der antragstellerin abweichen dürfe. 
einen derartigen sachlichen grund habe die antragsgegnerin nicht
dargetan. sie habe die ablehnung der Überlassung der stadthalle
im Wesentlichen damit begründet, unter berücksichtigung der ge-
genwärtigen bauarbeiten zwischen der stadthalle und dem rat-
haus, der gegendemonstrationen/Proteste, die anlässlich der von
der antragstellerin geplanten Veranstaltung zu erwarten seien, so-

wie des erfordernisses eines unbehelligten besucher-
verkehrs zu dem an diesem tag bis 19 uhr geöffneten
rathaus stelle die Veranstaltungsdurchführung an die-
sem termin eine nicht anspruchsbegründende „son-
dernutzung“ dar. 
diese einwände trügen die Versagung des Zulassungsan-
spruchs der antragstellerin bei summarischer betrach-
tung indes nicht. da es keinen anspruch auf erweiterung
der Kapazität gebe, scheide ein Überlassungsanspruch
zwar etwa aus, wenn die betreffende stadthalle wegen
Wartungs- und renovierungsarbeiten für Veranstaltun-
gen mit Publikumsverkehr generell nicht zur Verfügung
stehe. 
eine solche situation liege jedoch nicht vor. die an-
tragsgegnerin habe ihre stadthalle nicht für die dauer
der besagten bauarbeiten geschlossen, sondern halte
sie ungeachtet der bauarbeiten für verschiedenste (Pu-
blikums-)Veranstaltungen auch aktuell geöffnet. Zum

anderen rechtfertige die befürchtung, dass es anlässlich der ge-
planten Veranstaltung zu gegendemonstrationen kommen werde,
grundsätzlich ohnehin nicht die Versagung der Zulassung zu der
öffentlichen einrichtung.

Bevorzugung ortsansässiger
Schüler/innen
Das Verfahren zur Aufnahme in den Jahrgang 5 der Gesamtschule
Heiligenhaus zum Schuljahr 2017/2018 ist laut dem zuständigen
Oberverwaltungsgericht rechtswidrig durchgeführt worden, weil die
damalige Leiterin der Gesamtschule ortsansässige Schülerinnen und
Schüler bevorzugt aufgenommen hat. Deshalb hat die Mutter eines
in Essen wohnhaften Schülers, dessen Aufnahmeantrag abgelehnt
worden war, einen Anspruch auf erneute Entscheidung über die
Schulaufnahme. (Orientierungssätze)

oVg nrW, urteil vom 23.01.2019
- az.: 19 a 2303/17 -

bei dem im februar 2017 durchgeführten aufnahmeverfahren lag,
wie in den Jahren zuvor, ein Überhang von anmeldungen vor. aus-

gErichT
in KürZE

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT

weislich des zugehörigen Verfahrensprotokolls zog die schullei-
terin als aufnahmekriterien heran: 1. ausgewogenes Verhältnis
der schülerleistungen, 2. ausgewogenes Verhältnis von Jungen
und Mädchen, danach losverfahren. für die anwendung des erst-
genannten Kriteriums wurden zwei leistungsgruppen gebildet.
der sohn der Klägerin, der aufgrund der noten im maßgeblichen
Halbjahreszeugnis in der 4. Klasse in die leistungsgruppe 2 fiel,
hatte im aufnahmeverfahren keinen erfolg. das oberverwal-
tungsgericht hat die klageabweisende entscheidung des Verwal-
tungsgerichts düsseldorf geändert und die gesamtschule zur

neubescheidung des aufnahmeantrags
verpflichtet. 

die auswertung von Verfahrensunter-
lagen für die schuljahre 2014/2015 bis
2017/2018 habe zu der Überzeugung

geführt, dass die damalige schulleite-
rin der gesamtschule ortsansässige schü-

lerinnen und schüler bevorzugt habe,
obwohl für eine solche Handha-

bung keine rechtliche grundlage
be-stehe. die aufnahmequoten
der auswärtigen schülerinnen
und schüler seien für die leis-
tungs-gruppen 2, in denen der
anmeldeüberhang deutlich aus-

geprägt war, regelmäßig signifi-
kant niedriger ausgefallen. lediglich

in einem der vier aufnahmeverfah-
ren seien die aufnahmequoten bei
den ortsansässigen und auswärti-
gen ausgewogen gewesen. damit
habe sich eine in einer sitzung des

bildungsausschusses des rates der
stadt Heiligenhaus verlautbarte

entsprechende aussage der stadt,
man sei seitens der gesamtschule erkenn-

bar bemüht, Heiligenhauser schülern Priorität einzuräumen, in der
sache bestätigt. 
Zudem habe die schulleiterin auch die aufnahmekriterien der
leistungsheterogenität und des ausgewogenen geschlechterver-
hältnisses nicht konsequent und damit ermessensfehlerhaft an-
gewendet. diese fehler hätten sich auf die nichtaufnahme des
sohnes der Klägerin allerdings nicht ausgewirkt. bei der erneuten
durchführung des aufnahmeverfahrens müsse die gesamtschu-
le die rechtlichen Maßgaben des gerichts beachten. dazu gehöre
auch die gewährleistung einer hinreichenden transparenz. Habe
der Kläger in diesem Verfahren erfolg, müsse er in die gegenwär-
tig besuchte Jahrgangsstufe 6 aufgenommen werden.
der senat hat die revision nicht zugelassen. dagegen ist nicht-
zulassungsbeschwerde möglich, über die das bundesverwal-
tungsgericht entscheidet. ◼
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